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Markt Pförring 
LANDKREIS  EICHSTÄTT 

Einfacher Bebauungsplan zur Steuerung 
des Maßes der Nutzung bei der Bebauung 

im unbeplanten Ortsbereich 
„PFÖRRING - ORTSKERN“ 

Entwurf 
Fassung vom 28.10.2021 

H. Begründung 

1. Einführung 

1.1. Lage und Abgrenzung des Planungsgebietes 

Der Untersuchungs- und Geltungsbereich wird begrenzt durch die Straßen Südliche 
Ringstraße, Riedenburger Straße, Nördliche Ringstraße, Friedhofstraße, Am Gries 
und den Kelsbach.  
 
Abbildung 1: Geltungsbereich Webkarte Bayernatlas – Maßstab ca. 1:5000 

 
Quelle:  Geobasisdaten Bayerische Vermessungsverwaltung, Stand Januar 2020 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Januar 2020 
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Dieser Bereich bildet sich auch auf Grundlage des historischen Ortskernbereichs aus 
dem Urkataster ab. 
 
Abbildung 2: Historische Karte Ortskern Bayernatlas – Maßstab ca. 1:5000 

 
Quelle:  Geobasisdaten Bayerische Vermessungsverwaltung, Stand Januar 2020 
Bearbeitung: Arch+ GmbH – Ingolstadt, Januar 2020 

 

1.2. Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung 

Im Rahmen eines ISEK-Verfahrens hat sich gezeigt, dass insbesondere der Ortskern 
einen erhöhten Sanierungsbedarfs unterliegt. Es wird angestrebt, das Potential der 
Nach- und Wiedernutzung von Siedlungsflächen für Wohnen und Arbeiten, 
zugunsten der Vermeidung von Zersiedelung zu erschließen. Der Bebauungsplan 
soll hierzu eine geordnete städtebauliche Entwicklung im Ortskern fördern. 

Alte landwirtschaftliche Hofstellen werden neuen Nutzungen zugeführt bzw. 
abgebrochen und die Grundstücke neu bebaut. Dabei wird derzeit eine gewerbliche 
Nutzung oder die Nutzung zum Wohnen auf Grund der hohen Wohnraumnachfrage 
im Großraum Ingolstadt bevorzugt gewählt. Vereinzelt wurde bereits eine dichte 
Bebauung abgebrochen und mit Ein- und Mehrfamilienhäusern oder Doppelhäusern 
bebaut.  

Um längerfristig die bestehenden landwirtschaftlichen Hofstellen im Geltungsbereich 
in ihrer Art der Nutzung zu schützen, eine geordnete städtebauliche Entwicklung 
aufrecht zu erhalten und die bestehende Infrastruktur nicht zu überfordern, wird ein 
einfacher Bebauungsplan für den unbeplanten Ortskernbereich erstellt. Zu beachten 
sind dabei die verschiedenen Ziele nach § 1 Abs. 5 BauGB. 
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Der Marktgemeinderat Pförring hat in seiner Sitzung am 01.08.2019 die Aufstellung 
eines Bebauungsplans „Pförring – Ortskern“ zur Steuerung der Bebauung im 
Ortskerngebiet Pförring beschlossen. Wesentlicher Inhalt des Bebauungsplans 
„Pförring – Ortskern“ soll die Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung sein. 
Zudem sollen Festsetzungen von ortsgestalterischen Merkmalen getroffen werden, 
um eine geordnete Sanierung, Neubebauung bzw. Nachverdichtung zu erreichen. 

Parallel wurde der Erlass einer Veränderungssperre als Satzung für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes zur Steuerung der Bebauung in „Pförring – 
Ortskern“ beschlossen.  

2. Ausgangssituation 

2.1 Stadträumliche Einbindung 

Der Geltungsbereich liegt im historischen Ortskern von Pförring und ist dem 
Innenbereich nach § 34 BauGB zuzuordnen. Vgl. Abbildung 2 

2.2 Bebauung und Nutzung  

Die Bebauungsstruktur stellt sich besonders entlang der Oberen und Unteren 
Marktstraße als große Hofstellen mit großen Grundstücksflächen dar. Dabei bilden 
sich Zwei- bis Dreiseit-Hofanlagen aus, die teilweise Bebauungsblöcke ergeben. Auf 
Grund des allgemeinen Struktur- und demografischen Wandels wird die im Ortskern 
noch vorhandene landwirtschaftliche Nutzung als Nebenerwerb fortgeführt bzw. 
aufgegeben. Durch Aufgabe insbesondere der großen Scheunen und 
Nebengebäude werden erhebliche Bauflächen freigesetzt, die verstärkt auf Wunsch 
der Eigentümer einer Wohnnutzung zugeführt werden soll.  

In den Randbereichen, insbesondere entlang des Ludwigs- und Heinrichsgrabens 
sind kleine bzw. sehr kleine Parzellierungen mit einer stark verdichteten Bauweise 
vorhanden. Die Grundstücke dienen überwiegend einer Wohnnutzung. Im 
Nahbereich sind hier aber auch noch landwirtschaftliche Hofstellen vorhanden.    

2.3 Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung der Gebiete erfolgt über die bestehenden Ortsstraßen 
und -wege. 

2.4 Ver- und Entsorgung 

Leitungen für die Trinkwasser-, Gas-, Strom- und Telekommunikationsversorgung 
sind bereits vorhanden. Die Ableitung von Schmutz- und Regenwasser erfolgt über 
vorhandene Kanäle. 

2.5 Natur, Landschaft, Umwelt 

Bei den Gebieten handelt es sich um bereits bebaute Grundstücksflächen im 
Innenbereich des Marktes Pförring. Die weiteren Informationen sind dem 
Umweltbericht zu entnehmen.  

2.6 Eigentumsverhältnisse 

Die Baugrundstücke befinden sich in Privatbesitz und im Besitz der öffentlichen 
Hand. 
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3. Planungsbindungen 

3.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation 

Derzeit werden Vorhaben nach § 34 BauGB und den derzeitigen Satzungen der 
Marktgemeinde Pförring beurteilt. 

3.2 Landesentwicklungsprogramm Bayern 

Der Markt Pförring ist im Landesentwicklungsprogramm Bayern der Region 10 – 
Ingolstadt zugeordnet und in der Strukturkarte Anhang 2 mit dem Ziel der 
Raumordnung als „Allgemeiner ländlicher Raum“ dargestellt. 
 
Abbildung 3:  Landesentwicklungsprogramm Bayern Anhang 2 Strukturkarte  
 Stand 2018 

  
Quelle:  Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Januar 2020 

 

Laut LEP Bayern sind „In den Siedlungsgebieten“…“die vorhandenen Potenziale der 
Innenentwicklung möglichst vorrangig zu nutzen.“ 1  

In der Begründung zur LEP Bayern wird die Möglichkeit zur Nachverdichtung als 
vorrangig eingestuft. 

3.3 Regionalplanung  

Der Markt Pförring ist unter Karte 1 Raumstruktur als Unterzentrum und Doppelort 
mit der Gemeinde Münchsmünster zur Versorgung der Bevölkerung ihrer 
Nahbereiche mit Gütern und Dienstleistungen des qualifizierten Grundbedarfs 
ausgewiesen. Insgesamt liegt der Ortsbereich im allgemeinen ländlichen Raum. Im 

                                                 
1 Aus LEP Bayern unter 3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung 
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Osten grenzt das Gemeindegebiet an die Region 11 (Regensburg) an. Die nächsten 
Mittelzentren sind Neustadt a.d. Donau mit Abensberg. 

 
Abbildung 4:  Ausschnitt  Regionalplan Ingolstadt Karte 1 Raumstruktur  
 Stand 13. Mai 2013 

 
Quelle:  Planungsverband Region 10 Ingolstadt, Stand Januar 2020 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Januar 2020 

 
Abbildung 5:  Ausschnitt  Regionalplan Regensburg Karte 1 Raumstruktur  
 Stand 26. Januar 2011 

 
Quelle:  Planungsverband Region 11 Regensburg, Stand Januar 2020 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Januar 2020 

 
 
 

In Karte 2 Siedlung und Versorgung ist der Bereich als Wohnbaufläche, gemischte 
Baufläche und Sonderbaufläche (rot) dargestellt.  
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Abbildung 6:  Ausschnitt Regionalplan Ingolstadt Karte 2 Siedlung und Versorgung  
 Stand 02. Juli 2015 

 
Quelle:  Planungsverband Region 10 Ingolstadt, Stand Juli 2016 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Januar 2020 

3.4 Flächennutzungsplanung 

Der derzeit gültige Flächennutzungsplan weist den Geltungsbereich als Dorfgebiet 
MD nach BauNVO aus, bzw. als Sanierungsgebiet. Eine vermehrte Anzahl von 
Baudenkmalen ist vorhanden. Im gesamten Geltungsbereich ist mit Bodendenkmalen 
zu rechnen. 
Abbildung 7:  Ausschnitt Flächennutzungsplan Markt Pförring – mit Änderungen  
Maßstab ca. 1:5000 

 

  
Quelle:  Markt Pförring, Verwaltung 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Januar 2020 

Geltungsbereich 

Geltungsbereich 
der Bauleitplanung 
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3.5 Sonstige städtebauliche Planungen der Gemeinde 

In dem ISEK-Verfahren Pförring (Beschluss zur Einleitung vorbereitender 
Untersuchungen 13.12.2020) hat sich der Bedarf nach einem Bauleitplanverfahren 
für den Ortskern aufgezeigt.  

3.6 Fachplanungen 

Der Markt Pförring hat das Büro Arch+ GmbH, Ingolstadt mit der der Entwicklung und 
Betreuung der Bauleitplanung beauftragt. Umweltrechtliche Belange werden vom 
Büro Wolfgang Weinzierl Landschaftsarchitekten GmbH, Ingolstadt untersucht. 

4. Planungskonzept 

4.1 Ziele und Zwecke der Planung 

Durch die Aufstellung eines einfachen Bebauungsplans soll die alleinige Beurteilung 
von Vorhaben nach § 34 BauGB abgelöst werden und bereits im Vorfeld einer 
Planung Vorgaben über das zulässige Maß der Bebauung geben. Insbesondere ist 
es das Ziel der Marktgemeinde Pförring, eine moderate Nachverdichtung des 
Bestandes zu erreichen, die Rücksicht auf die Umgebung, auf die bestehende 
gewerbliche, land- und forstwirtschaftliche Nutzung und die bestehende Infrastruktur 
langfristig nimmt. Eine neue Bebauung von Grundstücken soll geordnet erfolgen, 
Planungssicherheit entstehen. Absehbare Probleme durch den KFZ-Stellplatzbedarf 
sollen in Zusammenhang mit der bestehenden Stellplatzsatzung untersucht und 
geregelt werden. Zu beachten sind auch die Ziele nach § 1 Abs. 5 BauGB. 

Durch die Bauleitplanung wird die Entwicklung von bereits bebauten Grundstücken in 
geregelter Form gefördert und die Gestaltung der Bebauung moderat vorgeben. 
Dabei wird insbesondere das Ziel „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ aus LEP 
Bayern beachtet. Die Nachverdichtung kann sich durch den Generationenwechsel 
oder Verkauf der Grundstücke über einen längeren Zeitraum entwickeln.   

Abbildung 8:  Hauptgebäude / Scheunen und Nebengebäude / Hofstellen  o. Maßstab 

 
Quelle:  Geobasisdaten Bayerische Vermessungsverwaltung; Markt Pförring, Juni 2020 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Juni 2020 
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Der Wohnraumbedarf im Ortsgebiet Pförring ist hoch und wird erheblich nachgefragt. 
Laut Demographie-Spiegel Bayern – Markt Pförring aus August 20202 ist eine 
Steigerung der Einwohnerzahl, auch in Hinblick des demographischen Wandels, vom 
Jahr 2021 bis Jahr 2033 um ca. 330 Einwohner zu erwarten. Dies ist eine um 200 
Personen höhere Einschätzung gegenüber dem Demographie-Spiegel von Juli 2019. 
Nach der statistischen Erhebung Zensus 20193 leben in Bayern durchschnittlich 2,03 
Personen in einem Haushalt (Wohneinheit). Es besteht somit ein Bedarf von mind. 
ca. 160 Wohneinheiten in Pförring bis zum Jahr 2033. 

Die Nachverdichtung kann den Bedarf an Bauflächen innerhalb des 
Gemeindegebietes teilweise decken, sofern eine Umnutzung der teilweise nicht mehr 
benötigten landwirtschaftlichen Hofflächen erfolgt.  

Weitere Ziele der Bauleitplanung sind der Erhalt der Freiflächen, insbesondere 
entlang des Kelsbachs und des Donaualtarms, Regelungen für das Maß der 
zulässigen Bebauung und ein Mindestmaß an ortsgestalterischen Vorgaben. 

Die öffentliche Kanalisation, die allgemeine und verkehrstechnische Erschließung 
kann im derzeitigen Stand im begrenzten Umfang eine höhere Nutzung aufnehmen. 
Die öffentliche Infrastruktur und die öffentlichen Einrichtungen sind ausreichend. Um 
eine gerechte Verteilung der Nutzung der Grundstücke zu erreichen und die Belange 
der ortstypischen gemischten Dorfgebietsnutzung zu schützen, werden 
Festsetzungen in der Bauleitplanung getroffen. 

Insgesamt werden im Geltungsbereich ca. 12,6 ha überplant. 

4.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Der bestehende Flächennutzungsplan des Marktes Pförring weist im 
Geltungsbereich als Arten der Nutzung nach BauNVO ein Dorfgebiet bzw. noch das 
vorherige Sanierungsgebiet auf. Die Art der baulichen Nutzung wird nicht festgesetzt.  

5. Planinhalt 

5.1 Bestehendes und geplantes Maß der Nutzung der Baugrundstücke 

Die bestehende Bebauung der einzelnen Grundstücke wurden in der 
„Städtebaulichen Bestandsaufnahme zur Innenentwicklung Markt Pförring - Ortskern“ 

4  (Anlage 1) untersucht und im weiteren Verfahren ergänzt. 

Der historische Ortskern ist im Wesentlichen gegenüber dem Urkataster erhalten 
geblieben und hat sich in Richtung Süd-Osten zur Donau hin und nach Norden 
erweitert. 

An den Geltungsbereich grenzt direkt kein bestehender Bebauungsplan an.   

Auf Grund der Größe der zu überplanenden Fläche, wurden Untersuchungsbereiche 
festgelegt, die bereits die unterschiedliche Entwicklung und Erschließung 
berücksichtigen.   

Es erfolgte eine Bestandsaufnahme, auch im Zusammenhang mit der ISEK und es 
wurde jedes Baugrundstücks unter folgenden Gesichtspunkten: 

▪ Erfassung mit Fotos 

                                                 
2 Demographie-Spiegel Bayern Heft 553, Markt Pförring, Aug. 2020, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 

3  https://www.statistik.bayern.de/presse/mitteilungen/2020/pm223/index.htmll; Statistische Ämter des Bundes und der Länder 

4  Bearbeitung durch Arch+ GmbH- Ingolstadt, Stand Juli 2020 
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▪ Einordnung der Bauweise (Einzelhaus als Ein- oder Mehrfamilienhaus, 
Doppelhaus, Reihenhaus) 

▪ Zahl der Vollgeschosse 
▪ Grundstückfläche 
▪ Zahl der Wohneinheiten 
▪ Zahl der Stellplätze und Garagen 
▪ Einordnung der überbauten Flächen mit Hauptgebäuden, Garagen, Zufahrten, 

Wege und weiteren Anlagen zur Ermittlung der GRZ und GFZ 
▪ Weitere städtebaulich relevante Angaben wie Wand- und Traufhöhe, 

Firstrichtung, Art der Nutzung, Dachformen 
 

Die Ergebnisse wurden in Tabellen zusammengefasst. 

Definition Grundflächenzahl GRZ I: 
Auf die Grundflächen anzurechnen: 

▪ Hauptgebäude 
▪ Terrassen 
▪ Wintergarten 
▪ Balkon 
▪ Überdachung Eingang 

 
Definition Grundflächenzahl GRZ II: 
Gem. § 19 Abs. 4 BauNVO mitzurechnen: 

▪ Garage, Stellplatz und Zufahrt 
▪ Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO bspw. Gartenhaus, Geräteschuppen, 

Photovoltaikanlagen, Schwimmbecken, Trafostation, TG-Zufahrtsgebäude, 
Müllboxen, Zuwegungen 

▪ Bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche bspw. Tiefgarage 
 
In den abschließenden Übersichtskarten zur Analyse der Bestandsbebauung wird 
der Ist-Zustand anschaulich aufgezeigt. Auch werden Grundstücke mit einer zu 
erwartenden Entwicklung aufgezeigt (Unbebaut oder Leerstand). 

Die Begründung bezieht sich im Weiteren auf die „Städtebauliche 
Bestandsaufnahme zur Innenentwicklung Markt Pförring - Ortskern“ 5 und ist als 
Anlage beigefügt. 

                                                 
5  Bearbeitung durch Bachschuster Architektur GmbH, Stand November 2015 
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Abbildung 9:  Luftbild mit Untersuchungsgebieten  o. Maßstab 

 
Quelle:  Geobasisdaten Bayerische Vermessungsverwaltung 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, August 2020 

 
Abbildung 10:  Bestandserfassung Planzeichnung Aug 2021  o. Maßstab 

 
Quelle:  Geobasisdaten Bayerische Vermessungsverwaltung; Markt Pförring, Vermessungsbüro Seidl Dachau 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Sept. 2020 
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5.1.1 Gebiet 1 Bestandsuntersuchung und Festsetzungsbegründung  

Abbildung 11:  Untersuchungsgebiet 1  o. Maßstab 

 
Quelle:  Geobasisdaten bayerische Vermessungsverwaltung, Stand 2018 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Aug. 2020 

 
Allgemein -1 
Das Gebiet 1 hat sich historisch aus den süd-östlichen Gartenbereichen der 
Ortskernbebauung entwickelt. Die Gärten wurden im Laufe der Zeit bebaut. 

Die Bebauung stellt sich entlang des Donauarms als 1-2-geschossige Wohn- bzw. 
Scheunenbebauung mit Satteldächern dar. Ausgenommen sind hiervon am Gries 
14a mit Pultdach. Freigehalten von der Bebauung ist der öffentliche Zugang zum 
Donaualtarm durch den Park am Altenwohnheim. 

Die Gebäude sind teilweise grenzständig bzw. grenznah zur Straße errichtet. Die 
Bebauung Am Gries 10 und 14a ist in neuerer Zeit in zweiter Reihe im Gartenbereich 
entstanden.  

Wesentliche Teile dieses Gebietes liegen in HQ 100-Flächen. Auch ist hier die 
Eingrünung zum Donaualtarm, trotz Flächen im Privateigentum im Wesentlichen 
noch vorhanden. 

GRZ -1 
Die Grundstücke direkt am Donaualtarm haben große Grundstücksflächen und sind 
teils mit Ein- bis Zweihäusern bebaut. Der obere Bereich für die GRZ I liegt bei Fl.St. 
91/26 bei 0,29 und GRZ II bei 0,58. Um Raum für Erweiterungen zu belassen, wird 
eine GRZ I von 0,4 und eine GRZ II von 0,6 festgesetzt. Hierdurch soll der offene 
Charakter zum Donaualtarm mit seiner Eingrünung zum Ortsrand erhalten, die 
bestehende Erschließung nicht überfordert und die Belange aus den 
Hochwasserrisikoflächen (HQ 100) beachtet werden. 

Abweichend hiervon sind die Grundstücke Am Gries 12 und 14, die direkt an der 
Straße errichtet sind. Der Grundstücksbereich Am Gries 12 -14 ist ein kleinteiliger 
Bebauungsbereich entlang der Straße, der für sich in seinem 
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Bebauungszusammenhang besteht und nicht die weitläufigen Gartengrundstücke 
prägt. Aus städtebaulicher Sicht soll diese kleinteilige Bebauung erhalten werden. 
Hier liegt der obere Wert GRZ I bei 0,5 und  GRZ II bei 0,8. Auf Grund der bereits 
schon hohen Versiegelung und der kleinen Grundstückszuschnitte wird GRZ I mit 0,6 
und GRZ II mit 0,8 festgesetzt und der Gebietskategorie II zugeschlagen. 

Wand- und Firtshöhen -1
Die Grundstücke Am Gries 2, 4 und 6 sind mit 2 Geschossen errichtet. Da sich hier 
die Bebauung hin zur Straßenbildung und zum Seniorenwohnheim wendet, kann hier 
die Höhe der Zweigeschossigkeit erhalten und eine Traufhöhe von 7,00m festgesetzt 
werden. In den Bereichen hin zum Donaualtarm sind überwiegend eingeschossige 
Bebauungen mit Dachgeschoss entstanden. Um diese ortsrandbildende Bebauung 
beizubehalten, ist max. eine Traufhöhe von 4,0m zulässig. 
 
Bestehende Zahl der Wohneinheiten -1 
Die Grundstücke in diesem Gebiet sind zum Donaualtarm groß bemessen und als 
Ein- bis Zweifamilienhäuser errichtet. Um langfristig am Ortsrand den offenen 
Charakter der Bebauung durch die Einfamilienhäuser zum Ortsrand mit seiner 
Eingrünung zu bewahren, die bestehende Erschließung nicht zu überfordern und die 
Belange aus den Hochwasserrisikoflächen (HQ100) zu beachten, wird die Zahl der 
zulässigen Wohneinheiten auf zwei begrenzt, die Mindestgrundstücksgröße mit 300 
m² vorgegeben und die Gebietskategorie I festgesetzt. Ausgenommen hiervon 
werden die Grundstücke Am Gries 12 und 14, die der Gebietskategorie II 
zugeschlagen werden. Hier ist bereits eine eigenständige dichtere Bebauung an der 
Straße vorhanden, die die hinter liegenden großen Gartengrundstücke nicht prägt. 
Diese Bebauung soll in ihrer Kleinteiligkeit erhalten und eine weitere Entwicklung z.B. 
Dachgeschossausbau etc. auch ermöglicht werden. 
 
Baulinien und Baugrenzen -1 
Die Bauflucht der drei bestehenden Häuser Am Gries 2, 4 und 6 soll in ihrer 
städtebaulichen Ausrichtung direkt entlang der Straße erhalten und die halboffene 
Bauweise weiter ermöglicht bleiben. Hier wird daher eine Baulinie festgesetzt, die 
Ausnahmeregelungen für das Zurücksetzen weiterer Bebauung in 2. Reihe bzw. 
nach Errichtung einer Einfriedung zulässt. 

Die weiteren Baufenster werden mit Baugrenzen definiert, da insgesamt sich eine 
eher lockerere Bebauungsstruktur hin zur offenen Bauweise darstellt. 
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Abbildung 12:  Festsetzungsgebiet 1  o. Maßstab 

 

Quelle:  Planzeichnung, Stand Aug. 2021 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Aug. 2021 

 

Gebiet 1 
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5.1.2 Gebiet 2 Bestandsuntersuchung und Festsetzungsbegründung 

Abbildung 13:  Untersuchungsgebiet 2  o. Maßstab 

 
Quelle:  Geobasisdaten bayerische Vermessungsverwaltung, Stand 2018 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Aug. 2020 

 
Allgemein -2
Das Gebiet 2 bildet sich aus der neben dem Pfarrhof gelegenen Bebauung und der 
schmalen Bebauungszeile zwischen dem Marktgraben und der Straße Am Gries. Sie 
wird wesentlich durch eine dichte Einzelhausbebauung mit Nebengebäuden geprägt.  

Die Wohngebäude sind als überwiegend 2-geschossige Bebauung mit Satteldächern 
und teilweise ausgebauten Dachgeschossen errichtet. Eine Giebel- oder Traufseite 
ist meist direkt an der Straßengrenze errichtet. Große Scheunen sind grenzständig 
errichtet, z.B. Am Gries 3. Sie erreichen die Höhe der Wohngebäude. 

GRZ -2
In dem Gebiet sind kleine und größere Grundstücksflächen vorhanden, die teils 
durch eine Hofausbildung vollständig versiegelt sind. Bei dem kleinsten Grundstück 
im Gebiet (Am Gries 5) liegt die GRZ I bei 1,0 und ist als Einzelfall zu bewerten. 
Ebenso ist das Grundstück Am Marktgraben 7 sehr kleinteilig und als Einzelfall mit 
GRZ I von 0,9 und GRZ II mit 1,0 zu bewerten. Die GRZ II von 0,8 wird bei den 
Grundstücken Am Gries 3, 7 und Am Marktgraben 11 eingehalten. Diese 
Grundstücke werden der Gebietskategorie II zugeordnet. Hier sind in den 
Hofbereichen auch Gartenanlagen entstanden. Bei den weiteren Grundstücken 
herrscht eine nahezu vollständige Versiegelung der Flächen vor.  

Wand- und Firsthöhen -2 
Überwiegend ist in dem Gebiet eine zweigeschossige Bebauung bereits vorhanden, 
die beibehalten werden kann. Dabei erreichen mehrere Gebäude die Traufhöhe von 
über 7,00m, die als Bezugshöhe in diesem Bereich festgesetzt wird. 
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Bestehende Zahl der Wohneinheiten -2
Im Wesentlichen sind in dem Gebiet nur Ein- und Zweifamilienhäuser vorhanden. Als 
Minimalwert ist ca. 111m²/WE vorhanden.  

Baulinien und Baugrenzen -2 
Die Bebauung Marktplatz 14 und 19 mit Am Marktgraben 10 stellt sich auch durch 
den Geländesprung als sehr dicht bebaut dar. Die Gebäude Marktplatz 14 und 19 
stehen giebelständig zum Marktplatz und nehmen in ihrer Stellung keinen konkreten 
Bezug zur Umgebungsbebauung auf. Zudem wurde die Bebauung gegenüber dem 
Urkataster in nördliche Richtung erweitert. Daher orientiert sich die festgesetzte 
Baugrenze an der derzeitigen Bestandsbebauung, um langfristige alternative 
Gebäudestellungen zu ermöglichen. Die Baulinie im Bereich des Marktgrabens mit 
Haus Nr. 10 ist aus dem fast 1-geschossigen Geländesprung historisch gewachsen 
und soll erhalten bleiben. Diese Änderung gegenüber dem Vorentwurf hat sich durch 
die nochmalige Prüfung des Bestandes und der Geländesituation ergeben und soll 
eine sinnvolle Bebauung ermöglichen. Die Ausnahme zum Gebäuderücksprung bei 
Errichtung einer Einfriedung ist möglich und ist städtebaulich vertretbar.  

Die Eckbebauung am Marktgraben 7 ist auf sehr kleinem Grundstückszuschnitt 
entstanden. Städtebaulich ist die Ausformung der Ecke mit einer Bebauung auch 
weiterhin wünschenswert und wird daher mit einer Baulinie mit der 
Ausnahmeregelung zum Einrücken bei Errichtung einer Einfriedung belegt. Das 
östlich anschließende Grundstück Am Gries 9 ist nur noch von Nebengebäuden 
bebaut und wird durch die Neubebauung des gegenüberliegenden Seniorenheims 
als Platz definiert. Langfristig ist die Aufweitung des Platzbereichs städtebaulich 
wünschenswert. Daher wird für den Eckbereich eine Baugrenze festgesetzt. Die 
weiteren Gebäude Am Gries 3, 5 und 7 bilden einen halboffenen Straßenbereich, der 
insbesondere für Haus Nr. 5 überhaupt eine Bebauung ermöglicht. Um diese 
bestehende Geschlossenheit der kleinen Hofanlagen städtebaulich zu erhalten, ist 
hier die Festsetzung einer Baulinie begründet. Die Ausnahmeregelung zum 
Zurückspringen des Gebäudes bei Errichtung einer Einfriedung ist möglich. Das 
Grundstück Marktgraben 11 ist zwar historisch belegt, hat aber durch den Abbruch 
von Haus Nr. 13 seinen Zusammenhang verloren. Langfristig ist hier auch eine 
alternative Gebäudestellung mit besserer Ausrichtung im Grundstück denkbar. 

Der Bebauungsbereich Marktgraben 12 mit Am Gries 1 wird durch die historisch 
belegte Bebauung (Baudenkmal) von Haus Nr. 12 geprägt und soll städtebaulich mit 
einer Baulinie gesichert werden. Die Bebauung Am Gries 1 direkt an der Straße ist 
durch den ansteigenden Geländeverlauf und der bestehenden Errichtung im Bereich 
des Kirchhügels nicht möglich. Hier wird daher eine Baugrenze festgesetzt.  
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Abbildung 14:  Festsetzungsgebiet 2  o. Maßstab 

 
Quelle:  Planzeichnung, Stand Aug. 2021 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Aug. 2021 

5.1.3 Gebiet 3 Bestandsuntersuchung und Festsetzungsbegründung 

Abbildung 15:  Untersuchungsgebiet 3  o. Maßstab 

 
Quelle:  Geobasisdaten bayerische Vermessungsverwaltung, Stand 2018 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Aug. 2020 

 

Gebiet 2 



Einfacher Bebauungsplan zur Steuerung des Maßes der Nutzung bei der Bebauung im unbeplanten Ortsbereich 
„PFÖRRING - ORTSKERN“ 

 

  20/62 

 
Allgemein -3 
Gebiet 3 bildet sich aus größeren Hofanlagen entlang der Neustädter Straße und der 
zweiseitig erschlossenen Bebauungszeile zwischen Marktgraben und Am Gries. Die 
Gebäude sind grenzständig im Wechsel mit Trauf- und Giebelseite als Hofanlagen 
errichtet. Die Gebäude sind überwiegend 2-geschossig mit Satteldach und teilweise 
ausgebautem Dachgeschoss. 

GRZ -3 
Im Gebiet sind die Bereiche durch die unterschiedlichen Bebauungsdichten und 
städtebauliche Lage zu unterscheiden. Auf den Grundstücken Am Gries 11, 11a, 15 
und Marktgraben 2, 6, 8 sind bereits Gartenbereiche entstanden. Hier wird die 
Gebietskategorie II mit einer GRZ I von 0,6 und GRZ II von 0,8 zugewiesen, die dem 
oberen Bereich im Bestand entsprechen.  

Die Grundstücke Am Gries 17 und, 19 und Am Marktgraben 1 ergeben einen 
dichteren Bebauungszusammenhang. Geprägt wird dieser Bereich durch das 
Grundstück Am Marktgraben 1. Es wird die Gebietskategorie II mit einer GRZ I von 
0,8 und GRZ II von 1,0 zugewiesen 

Bei den Grundstücken Am Marktgraben 4 und gegen über liegend Am Marktgraben 5 
handelt es sich um sehr kleine Grundstücke mit vollständiger Versiegelung mit einer 
GRZ II von 1,0. Historisch sind die Gebäude aus der Bebauung der Stadtmauer 
entstanden und prägen in ihrer Kleinteiligkeit nicht die Umgebungsbebauung. Aus 
städtebaulicher Sicht soll diese Bebauung erhalten bleiben bzw. bei Neubebauung 
wieder ermöglicht werden. Die Grundstücke werden daher abgegrenzt und gesondert 
festgesetzt. 

Insgesamt wird aber am Marktgraben die Gebietskategorie II zugewiesen. Die 
Grundstücke Neustädter Straße 2 bis 10 bilden mit ihrer straßenseitigen, 
grenzständigen Bebauung die städtebauliche Raumbildung im Ortskern. Hier wird 
gesondert die Gebietskategorie III mit einem Versiegelungsgrad, der bereits auch im 
Bestand vorhanden ist, von GRZ I mit 0,6 und GRZ II mit 1,0 zugelassen.  

Wand- und Firsthöhen -3 
Überwiegend sind im Gebiet zweigeschossige Gebäude vorhanden. Entlang der 
Neustädter Straße hat sich annähernd eine einheitliche Wandhöhe von ca. 6,80m 
entwickelt, die erhalten werden soll. Entlang des Marktgrabens und Am Gries sind 
bereits Wandhöhen um die 7m vorhanden. 

Bestehende Zahl der Wohneinheiten -3 
Im Gebiet sind sehr kleine bebaute Grundstücksteile vorhanden (Am Marktgraben 4 
und 5). Insgesamt ist hauptsächlich nur eine Wohneinheit je Grundstück vorhanden. 
Mindestens sind (ohne die Grundstücke Am Marktgraben 4 und 5) ca. 
170m²/Wohneinheit im Gebiet vorhanden. Insgesamt kann sich aber auch langfristig 
eine höhere Dichte, insbesondere entlang der Neustädter Straße entwickeln. 

Baulinien und Baugrenzen -3 
Entlang der Neustädter Straße ist die halboffene Bauweise mit Hofanlagen und der 
Stellung der Hauptgebäude erhalten. Um diese städtebaulich historische und 
prägende Flucht erhalten zu können, wird eine Baulinie festgesetzt. Im Bereich des 
Marktgrabens 6 und 8 wurde die Bebauung abgebrochen und zu Gärten 
umgewandelt. Die Bebauung am Marktgraben 2 wurde in neuerer Zeit erstellt und 
rückt von der Grenze ab. Insgesamt wird dieser westliche Bereich des Marktgrabens 
mit einer einrückenden Baugrenze belegt, um bei Neubebauung eine ausreichende 
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Belichtung und Belüftung für heutige Ansprüche zu gewährleisten. Das kleine 
Gebäude am Marktgraben 4 ist historisch belegt und überbaut fast komplett die 
Grundstücksfläche. Dies stellt einen Einzelfall dar, der in der Fortführung des 
Entwurfes gegenüber dem Vorentwurf nun durch Ausweitung der Baugrenze in 
seiner Baumöglichkeit erhalten werden kann. 

Die großflächige und Ortsbild prägende Hofanlage am Marktgraben 1 soll 
städtebaulich mit der dreiseitigen Bebauung erhalten werden. Daher wird hier eine 
dreiseitige Baulinie festgesetzt. Im Anschluss in Richtung Süden reihen sich die 
Hofanlagen Am Gries 19, 17 und 15, die straßenständig mit den Hauptanlagen 
bebaut sind und ihren Abschuss in der Scheune von Haus Nr. 15 findet. In der 
Vorentwurfsfassung wurde entlang Haus Nr. 11 bzw. 11a die Baulinie weiter südlich 
fortgeführt. In einer Stellungnahme wurde angeregt, die Baulinie in diesem Bereich in 
eine Baugrenze umzuwandeln, da hier bereits eine offene Bebauung entstanden ist. 
Die Anregung wurde entgegengenommen und die Situation nochmals geprüft. Durch 
die Platzanlage im Zusammenhang mit dem Seniorenheim und dem Erstellen einer 
Einfriedung und dem Vorspringen gegenüber Haus Nr. 15 ist die Änderung der 
Festsetzung als Baugrenze in diesem Bereich städtebaulich nachvollziehbar. 

Das Grundstück Am Gries 18 ist einer offenen Bebauung zu zuordnen. Hier wurde in 
der Entwurfsfassung eine Baugrenze entsprechend Bestand und seitlichem 
Grenzabstand festgesetzt. 

Abbildung 16:  Festsetzungsgebiet 3  o. Maßstab 

 
Quelle:  Planzeichnung, Stand Aug. 2021 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Aug. 2021 

Gebiet 3 



Einfacher Bebauungsplan zur Steuerung des Maßes der Nutzung bei der Bebauung im unbeplanten Ortsbereich 
„PFÖRRING - ORTSKERN“ 

 

  22/62 

5.1.4 Gebiet 4 Bestandsuntersuchung und Festsetzungsbegründung 

Abbildung 17:  Untersuchungsgebiet 4  o. Maßstab 

 
Quelle:  Geobasisdaten bayerische Vermessungsverwaltung, Stand 2018 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Aug. 2020 

 
Allgemein -4 
Gebiet 4 liegt zwischen Neustädter Straße und Nibelungenstraße. Die Struktur wird 
geprägt durch eine Zwei- bzw. Dreiseithofbebauung. Die Wohngebäude sind als 
überwiegend 2-geschossige Bebauung mit Satteldächern und teilweise ausgebauten 
Dachgeschossen errichtet. Überwiegend sind die Giebel der Wohn- und 
Scheunengebäude in Ost-West-Richtung ausgerichtet und direkt an der 
Straßengrenze gestellt. Die großen Scheunen sind grenzständisch und erreichen die 
Höhe der Wohngebäude. 

GRZ -4 
Im Wesentlichen sind große Grundstücksflächen vorhanden, die durch die 
Hofausbildung vollständig versiegelt sind. In den rückwärtigen Bereichen haben sich 
teilweise Gartenanlagen entwickelt. Im Gebiet liegt die prägende GRZ I bei 0,7. Die 
beiden Grundstück Neustädter Straße 1 und 3 mit ihrer kleinteiligen Bebauung sind 
historisch als Handwerkerhäuser entstanden. Durch die kleinen Grundstücksgrößen  
liegt die GRZ I bei 0,9. Diese Bebauungsdichte an dieser Stelle prägt nicht die 
gesamte umgebende Bebauung.  Um städtebaulich den halboffenen Charakter an 
dieser Stelle beibehalten zu können und eine Neubebauung der sehr kleinen 
Grundstücke zu ermöglichen, wird der kleinteilige Bereich abgegrenzt. Bei ca. der 
Hälfte der Grundstücke wird eine GRZ II von 1,0 erreicht. Durch die städtebaulich 
wichtige Struktur und Lage im Ortskern wird im gesamten Gebiet die 
Gebietskategorie III und eine GRZ von 0,7 (1,0) festgesetzt. 

Wand- und Firsthöhen -4 
Es haben sich Wandhöhen von ca. 5,60m bis max. 7,10m (nur Nibelungenstraße 8) 
entwickelt. Um die Struktur der gesamten Bebauung zu erhalten, wird hier die 
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Wandhöhe von max. 6,80m übernommen. Um die schmale Giebelbebauung an dem 
Gebäude Nibelungenstraße 8 erhalten zu können, wird hier dieser Bereich 
abgegrenzt und ist als besonderer Einzelfall im Gebiet mit seiner sehr schmalen 
Grundstücksbreite zu werten. 

Bestehende Zahl der Wohneinheiten -4 
Überwiegend sind die Grundstücke mit Einfamilienhäusern belegt. Im Gebiet sind 
auch sehr kleine bebaute Grundstücksteile vorhanden (Neustädter Straße 3 und 5). 
Insgesamt kann sich aber auch langfristig eine höhere Dichte im Gebiet entwickeln. 

Baulinien und Baugrenzen -4 
Der komplette Bereich zwischen Nibelungenstraße, Marktplatz und Neustädter 
Straße bildet einen homogenen halboffenen Bebauungsbereich. Die Hauptgebäude 
orientieren sich am bestehenden Straßenverlauf und sind grenzständig errichtet. Um 
diese Bebauungsstruktur städtebaulich erhalten zu können, ist eine Baulinie 
festgesetzt. Nach einer Errichtung von einer Hauptanlage an der Straße kann in 2. 
Reihe eine weitere Bebauung erfolgen. Hierdurch soll eine lockerere Bebauung in 
den Höfen z.B. durch Abbruch von Scheunen ermöglicht werden. 

Abbildung 18:  Festsetzungsgebiet 4  o. Maßstab 

 
Quelle:  Planzeichnung, Stand Aug. 2021 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Aug. 2021 

Gebiet 4 
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5.1.5 Gebiet 5 Bestandsuntersuchung und Festsetzungsbegründung 

Abbildung 19:  Untersuchungsgebiet 5  o. Maßstab 

 
Quelle:  Geobasisdaten bayerische Vermessungsverwaltung, Stand 2018 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Aug. 2020 

Allgemein -5 
Das Gebiet 5 wird eingegrenzt durch die Nibelungenstraße, Kelsstraße und 
Leonhardistraße und unterliegt derzeit einem erheblichen Wandel in Art und Maß der 
Bebauung, insbesondere Leonhardistr. 2 und 4 und Nibelungenstr. 1a. Die 
bestehende landwirtschaftliche Bebauung wurde abgebrochen und ist einer 
Wohnbebauung zugeführt bzw. soll zugeführt werden. Fast alle Gebäude sind mit 
Giebelseite an der Straßengrenze errichtet. Ausgenommen hiervon sind die 
Grundstücke Marktplatz 8 und Leonhardistr. 6. Alle Hauptanlagen weisen ein 
Satteldach auf. Die Gebäudehöhe entwickelt sich insgesamt 2-geschossig mit teils 
ausgebautem Dachgeschoss. 

GRZ -5 
Das Gebiet teilt sich in mehrere Bereiche. Entlang der Nibelungenstraße hat sich 
eher eine dichte Bebauung mit hohem Versiegelungsgrad durch die kleineren 
Grundstücke entwickelt, die sich auch auf die Höfe am Marktplatz entwickelt. Der 
maßgebende Wert am Marktplatz ist 0,8 (1,0) und an der Nibelungenstraße mit 
Kelsstraße 0,6 (1,0). Entlang der Leonhardistraße entwickeln sich großflächige 
Neubebauungen. Für diesen städtebaulichen Bereich mit großen Hofflächen wird zur 
Erhaltung der bereits bestehenden Durchgrünung zwar die Gebietskategorie III, aber 
eine GZR von 0,6 (0,9) festgesetzt. Zur Kelsstraße hin kann die offenere Bebauung 
der Gebietskategorie II festgesetzt werden, um den bereits spürbar kleineren 
Grundstücken die Möglichkeit der Neuentwicklung zu erhalten.  
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Wand- und Firsthöhen -5 
Die Differenzierung der Wandhöhe erfolgt in diesem Bereich nach Baugruppen, die 
bereits entstanden sind. Durch die Zulassung der Bebauung Leonhardistraße 2 mit 
einer Wandhöhe von ca. 7,30m kann hier städtebaulich eine Baugruppe 
Leonhardistr. 2-6 entstehen. Die weiteren Grundstücke halten die durchschnittliche 
Wandhöhe von 6,80 m, die hier von den historischen Gebäuden erreicht wird 
(Niebelungenstr. 5) ein.  

Bestehende Zahl der Wohneinheiten -5 
Überwiegend ist im Gebiet nur eine Wohneinheit je Grundstück vorhanden. 
Insgesamt sind mind. 138m²/ Wohneinheit vorhanden. Bereits durch den Rückbau 
von Hofanlagen in diesem Mittelbereich ist eine höhere Dichte zu erwarten. 

Baulinien und Baugrenzen -5 
Der komplette Bereich zwischen Nibelungenstraße, Marktplatz, Leonhardistraße und 
Kelsstraße bildet einen homogenen halboffenen Bebauungsbereich. Die 
Hauptgebäude orientieren sich am bestehenden Straßenverlauf und sind 
grenzständig errichtet. Um diese Bebauungsstruktur städtebaulich erhalten zu 
können, ist eine Baulinie festgesetzt. Nach der ersten Errichtung von einer 
Hauptanlage an der Straße kann in 2. Reihe eine weitere Bebauung erfolgen. 
Hierdurch soll eine lockerere Bebauung in den Höfen z.B. durch Abbruch von 
Scheunen ermöglicht werden. Entlang der Kelsstraße hat sich die ursprüngliche 
Bestandsbebauung bereits durch die sehr kleinen Grundstücke und Neubebauung in 
ihrer Art aufgelöst. Hier kann im Zusammenhang mit der weiteren westlichen 
Bebauung durch Festsetzung der Gebietskategorie II einer Ausnahme für das 
Einrücken der Bebauung bei Errichtung von Einfriedungen zugestimmt werden. 

Abbildung 20:  Festsetzungsgebiet 5  o. Maßstab 

 
Quelle:  Planzeichnung, Stand Aug. 2021 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Aug. 2021 

Gebiet 5 
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5.1.6 Gebiet 6 Bestandsuntersuchung und Festsetzungsbegründung 

Abbildung 21:  Untersuchungsgebiet 6  o. Maßstab 

 
Quelle:  Geobasisdaten bayerische Vermessungsverwaltung, Stand 2018 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Aug. 2020 

 
Allgemein -6 
Bei Gebiet 6 erstreckt sich über das Karree Leonhardistraße, Kelsstraße, 
Sebastianistraße und Marktstraße. Hier ist noch ortstypische Bebauung mit 2- bzw. 
3-seitigen Hofbebauungen erhalten. Auch dieser Bereich ist dem Wandel mit 
Abbruch der Hofanlagen hin zum Wohnen unterworfen. Wie in Gebiet 5 sind die 
Gebäude giebelständig zur Straße, entlang der Leonhardistraße und 
Sebastianistraße mit Ost-West-Ausrichtung, errichtet. Große Scheunen, soweit noch 
vorhanden, sind teils grenzständig im hinteren Bereich der Hofanlagen errichtet, die 
die Höhe der Wohngebäude erreichen.  

Eine Abweichung von der straßenseitigen Grenzbebauung ist bereits auf dem 
Grundstück Sebastianistraße 6 vorhanden. Hier ist ein freistehendes Einfamilienhaus 
mit üblichen Grenzabständen und Vorgartenbereich entstanden. Auf dem 
Grundstück Leonhardistraße 3 ist eine Neubebauung zu erwarten. 

GRZ -6 
Das Gebiet teilt sich in mehrere Bereiche auf.  

Die obersten Werte sind bei Marktstraße 6 und 8 mit 0,90 (1,0) im Bestand 
vorhanden. Auch das Grundstück Sebastianstraße 2, das sich eher zur Marktstraße 
orientiert, ist in diesem Maße überbaut.  In diesem Bereich ist eine GRZ von 0,9 (1,0) 
im Bestand vorhanden und wurde festgesetzt. Diese Baugruppe mit den drei 
Grundstücken Ecke Marktstraße 6 und 8 / Sebastianistraße 2 stellt in ihrer Baudichte, 
Höhenentwicklung und dem Bebauungszusammenhang städtebaulich eine Einheit 
dar, die die weiteren Grundstücke nicht prägt.  
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Der weitere Bereich ist mit einer GRZ I bis 0,6 und GRZ II bis 1,0 bebaut. 
Maßgebend sind hier die Grundstücke Leonhardistraße 5 GRZ 0,6(0,95) und 
Sebastianistraße 4 GRZ 0,56 (0,82). 

 
 
Wand- und Firsthöhen -6 
Auf der Ecke Marktstraße – Leonhardistraße hat sich eine höhere Bebauung mit drei 
Geschossen entwickelt. Hier sind die Gebäude traufständig zur Marktstraße und 
bilden mit der Neubebauung Marktstraße 4 und Marktstraße 2 im Bestand einen 
Bebauungszusammenhang, der sich im Gegensatz durch die Giebelständigkeit von 
Marktstraße 6 und 8 abhebt. Dieser Bereich Marktstraße 2 und 4 wird als markante, 
Ecke abgegrenzt. Die weitere Bebauung wird durch die festgesetzte Traufhöhe von 
9,0m und Firsthöhe nicht geprägt, sondern bezieht sich städtebaulich auf die 
Südseite der Marktstraße mit der Baugruppe Marktstraße 1-5, wo Traufhöhen von bis 
zu 10,7m vorhanden sind. 

Die westlich anschließende Baugruppenecke Sebastianstraße 2, Marktstraße 6 und 
8 stuft sich im Bestand und in der Festsetzung auf die Traufhöhe von 7,20m ab und 
leitet städtebaulich über zu der überwiegenden Traufhöhe von 6,8m. Sie prägt dabei 
nicht die weiter umgebende Bebauung, sondern bezieht sich städtebaulich auf die 
Südseite der Marktstraße mit der Baugruppe Marktstraße 7-11 mit einer Traufhöhe 
von bis zu 9,0m. 

Im weiteren Gebiet wird die Wandhöhe mit 6,80m festgesetzt. Bezug ist die 
Bestandsbebauung von Kelsstraße 9 mit 6,72m. 

Bestehende Zahl der Wohneinheiten -6 
Geprägt wird die Bebauung derzeit hauptsächlich durch eine Ein- bis 
Zweifamilienhausbebauung. Auf dem Grundstück Marktstraße 4 sind 11 
Wohneinheiten auf ca. 1150m² entstanden. Das entspricht ca. 100m²/Wohneinheit. 
Durch die bestehenden großen Hofanlagen ist langfristig eine weitere Verdichtung zu 
erwarten.  

Baulinien und Baugrenzen -6 
Der komplette Bereich zwischen Leonhardistraße, Marktstraße, Sebastianistraße und 
Kelsstraße bildet noch einen homogenen halboffenen Bebauungsbereich, bis auf 
Sebastianistraße 6. Die Hauptgebäude orientieren sich am bestehenden 
Straßenverlauf und sind grenzständig errichtet. Um diese Bebauungsstruktur 
städtebaulich erhalten zu können, ist eine Baulinie festgesetzt. Nach der ersten 
Errichtung von einer Hauptanlage an der Straße kann in 2. Reihe eine weitere 
Bebauung erfolgen. Hierdurch soll eine lockerere Bebauung in den Höfen z.B. durch 
Abbruch von Scheunen ermöglicht werden. Entlang der Kelsstraße und auf 
Sebastianistr. 6 hat sich die ursprüngliche Bestandsbebauung bereits durch die sehr 
kleinen Grundstücke und Neubebauung in ihrer Art aufgelöst. Hier kann im 
Zusammenhang mit der weiteren westlichen Bebauung durch Festsetzung der 
Gebietskategorie II einer Ausnahme für das Einrücken der Bebauung bei Errichtung 
von Einfriedungen zugestimmt werden. 
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Abbildung 22:  Festsetzungsgebiet 6  o. Maßstab 

   
Quelle:  Planzeichnung, Stand Aug. 2021 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Aug. 2021 

5.1.7 Gebiet 7 Bestandsuntersuchung und Festsetzungsbegründung 

 
Abbildung 23  Untersuchungsgebiet 7  o. Maßstab 

 
Quelle:  Geobasisdaten bayerische Vermessungsverwaltung, Stand 2018 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Aug. 2020 

Gebiet 6 
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Allgemein -7 
Das Gebiet 7 bildet sich aus den Straßen Sebastianistraße, Kelsstraße und 
Marktstraße. In Teilen ist die Struktur mit Hofanlagen verloren gegangen und durch 
eine Einzelhausbebauung ersetzt. Die ortsübliche straßenseitige Grenzbebauung ist 
bis auf Marktstr 24/Kelsstr. 19 erhalten geblieben. Die Bebauung stellt sich als 1-2-
geschossige Bebauung mit teils ausgebauten Satteldächern dar.  

GRZ -7 
Das Gebiet unterteilt sich vom Maß der Überbauung in unterschiedliche Bereiche.  

Entlang der Marktstraße ist bereits eine dichtere Bebauung entstanden. Maßgebend 
sind hier verschiedene Grundstücke mit einer GRZ I von bis zu 0,66 und GRZ II mit 
bis zu 0,87. Durch die städtebauliche und historische Wichtigkeit entlang der 
Marktstraße wird hier die Gebietskategorie III mit GRZ 0,7 (1,0) festgesetzt. 

Das Gebäude Marktstraße 24 steht im Verhältnis zur umgebenden Bebauung als 
Solitär am Anfang der Marktstraße dar. Mit Kelsstraße 15 und 17 zeichnet sich in der 
Überbauungsdicht eine Einheit mit giebelständiger Bebauung und einer GRZ I bis 
0,53 und einer GRZ II mit 1,0 ab. Das Gebiet wird mit der Gebietskategorie II und 
GRZ 0,6 (1,0) festgesetzt. 

Entlang der Sebastianistraße und Kelsstraße hat sich bereits ein Rückbau der 
Hofanlagen zu Wohnhäusern mit Gartenanlagen vollzogen. Es erfolgt eine 
Einordnung zur Gebietskategorie II mit GRZ 0,6 (0,8).  

Das Grundstück Riedenburger Straße 2 steht als einzige Bebauung an der Ecke 
außerhalb der alten Stadtmauer. Um die Möglichkeit einer Nachverdichtung zu 
geben, wird die Dichte von GRZ 0,6 (0,8) mit Gebietskategorie II festgesetzt.  

Die sehr kleinen Grundstücke Kelsstraße 34 und 38 sind baulich keinem 
Zusammenhang zu zuordnen. Die Grundstücke sind vollständig überbaut. Es wird 
hier die Gebietskategorie II und eine GRZ von 1,0 festgesetzt.  

Wand- und Firsthöhen -7 
Entlang der Marktstraße und der Sebastianistraße hat sich eine zweigeschossige 
Bebauung entwickelt. Insgesamt kann für das Gebiet die städtebaulich relevante 
Wandhöhe von max. 6,8m und Firsthöhe von 13,5m festgesetzt werden. 

Bestehende Zahl der Wohneinheiten -7 
Auf einigen sehr kleinen Grundstücken mit ca. 100m² ist bereits eine Wohneinheit 
vorhanden. Die Entwicklung des Gebietes ist noch nicht abgeschlossen und 
Veränderungen in nächster Zeit absehbar. 

Baulinien und Baugrenzen -7 
Fast der komplette Bereich zwischen Marktstraße, Sebastianistraße und Kelsstraße 
bildet noch einen homogenen halboffenen Bebauungsbereich, bis auf Marktstraße 
24. Die Hauptgebäude orientieren sich am bestehenden Straßenverlauf und sind 
grenzständig errichtet. Um diese Bebauungsstruktur städtebaulich erhalten zu 
können, ist eine Baulinie festgesetzt. Entlang der Kelsstraße und an der 
Sebastianistraße hat sich der Charakter von halboffenen Hofanlagen hin zu 
Einzelhäusern aufgelöst. Der Bestand ist hier aber noch immer direkt an der Straße 
errichtet, was städtebaulich erhalten bleiben soll und durch die Baulinie gesichert 
wird. Im Bereich Marktstraße 24 bzw. Kelsstraße 19 ist durch die größere 
Neubebauung die Bauflucht von der östlichen Bebauung der Martkstraße 
zurückversetzt und bildet eine Platzbereich mit der höheren Einfriedung von dem 
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Grundstück Riedenburger Str. 2. Daher wird in diesem Bereich nur eine Baugrenze 
festgesetzt, die annähernd dem Bestand entspricht. 

Das Grundstück Riedenburger Straße 19 wurde mit in dieses Gebiet aufgenommen, 
da es sich strukturell in Richtung Süden an die Marktstraße orientiert. Die Bebauung 
erfolgte direkt auf die alte Stadtmauer. Um dies wieder städtebaulich zu ermöglichen, 
wird hier eine Baulinie festgesetzt und der Bereich zur Riedenburger Straße mit einer 
Baugrenze mit Grenzabstand. 

Abbildung 24:  Festsetzungsgebiet 7  o. Maßstab 

  
Quelle:  Planzeichnung, Stand Aug. 2021 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Aug. 2021 

Gebiet 7 
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5.1.8 Gebiet 8 Bestandsuntersuchung und Festsetzungsbegründung 

Abbildung 25:  Untersuchungsgebiet 8  o. Maßstab 

 
Quelle:  Geobasisdaten bayerische Vermessungsverwaltung, Stand 2018 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Aug. 2020 
 

Allgemein -8 
Das Gebiet 8 entwickelt sich aus dem nord-westlichen Bereich der Kelsstraße und 
dem westlichen Bereich der Römergasse. Die Hauptgebäude sind in wechselnder 
Ost-West- Nord-Süd Ausrichtung mit Satteldach errichtet. Zur Römergasse sind 
mehrere freistehende Einfamilienhäuser mit Vorgartenbereich und Grenzabstand 
entstanden. Ebenso rückt das Gebäude Kelsstraße 26 von der Straße ein. 

GRZ -8 
Das Gebiet unterteilt sich von der Überbauung in verschiedene Bereiche. Aufgrund  
der halboffenen bis offenen städtebauliche Struktur wird die Gebietskategorie II 
festgesetzt.  

Die Bebauung Kelsstraße 30 und 32 (Baudenkmal) im westlichen Bereich weist eine 
hohe bauliche Dichte bis 0,7 (1,0) und wird abgegrenzt. In ihrer baulichen Anordnung 
an der Kelsstraße und der historischen halboffenen Bauweise stellen die beiden Höfe 
einen Einzelfall zu dem nördlichen Baubereich mit Einzelhäusern dar, der erhalten 
werden soll, aber den weiteren Bebauungszusammenhang nicht prägt.  

Die Einzelhäuser Riedenburger Str. 2, Kelsstraße 36, Römergasse 13 und 15 haben 
sich mit einer offene Bauweise mit Einfamilienhäusern entwickelt, die eine Dichte bis 
GRZ 0,6 (0,8) aufweisen. Dies wird auch festgesetzt, um Raum für bauliche 
Entwicklungen zu belassen. 

Der östliche Teilbereich mit Kelsstraße 26, 28, Römergasse 9 und 11 ist in den 
nördlichen, sehr kleinen Grundstücken nahezu vollständig versiegelt. Hier liegt die 
GRZ I bei ca. 0,45 und GRZ II bei über 0,8. Die Kleinteiligkeit dieses Bereich setzt 
sich entlang der Römergasse städtebaulich in Richtung Osten fort. Dabei prägt aber 
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die Bebauung nicht die südlich gelegenen Grundstücke entlang der Kelsstraße. Um 
Spielraum für geringfügige Erweiterungen zu belassen wird hier die GRZ 0,6 (1,0) 
festgesetzt.  

Der südliche Teil mit größeren Grundstückszuschnitten und Gartenbereichen soll 
erhalten werden und wird mit einer GRZ 0,6 (0,8) festgesetzt.  
 
Wand- und Firsthöhen -8 
An der Kelsstraße 30 und 32 stehen die Gebäude und markieren städtebaulich das 
Ende der Kelsstraße. Im Bereich der Römergasse setzt sich die zweigeschossige 
Bebauung fort und wird anhand der Bestandshöhen festgesetzt.  

Bestehende Zahl der Wohneinheiten -8 
Überwiegend sind ein bzw. zwei Wohneinheiten je Grundstück vorhanden. Allerdings 
sind bereits auch Mehrfamilienhäuser vorhanden, so dass mind. ca. 90 m² / 
Wohneinheit bereits im Gebiet vorhanden sind.  

Baulinien und Baugrenzen -8 
Der westliche Teil des Gebietes hat sich bereits überwiegend in eine offene 
Bauweise mit Einzelhäusern entwickelt. Nur die Gebäude Kelsstraße 30 / 32 sind an 
der Straße baulichen Zusammenhang errichtet. Die bereits lockere Bebauung wird 
eine Baugrenze abgegrenzt.  

Der östliche Teilbereich wird geprägt durch die obere Hangbebauung an der 
Römergasse mit sehr kleinen Grundstücken und der halboffenen Bauweise von 
Kelsstraße 26 und 28. Hier soll der Gassencharakter entlang der Römergasse 
erhalten bleiben und wird mit einer Baulinie belegt. Die Ecke von Kelsstraße 28 stellt 
einen baulichen Rahmen für das Gebiet dar und soll durch die Festsetzung der 
Baulinie erhalten bleiben. Durch die mögliche Ausnahme bei Errichtung einer 
Einfriedung ist ggf. das Einrücken, wie bei Kelsstraße 26 möglich. Die seitlichen 
Bereiche erhalten direkt eine Baugrenze, da hier bereits ein Einrücken in Teilen von 
den Gassenbereichen erfolgt ist. 
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Abbildung 26:  Festsetzungsgebiet 8  o. Maßstab 

 
Quelle:  Planzeichnung, Stand Aug. 2021 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Aug. 2021 
 

Gebiet 8 
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5.1.9 Gebiet 9 Bestandsuntersuchung und Festsetzungsbegründung 

Abbildung 27:  Untersuchungsgebiet 9  o. Maßstab 

 
Quelle:  Geobasisdaten bayerische Vermessungsverwaltung, Stand 2018 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Aug. 2020 

 
Allgemein -9 
Das Gebiet 9 erstreckt sich zwischen Kelsstraße und Römergasse und schließt die 
Straße Taubental mit ein. Sie wird geprägt durch noch bestehende größere 2-3-
seitige Hofanlagen. Die Wohngebäude sind meist mit Giebel grenzständig zu 
Kelsstraße und Taubental errichtet. Die großen Scheunengebäude sind meist im 
nördlichen Grundstücksbereich in Ost-West-Ausrichtung gestellt. Meist sind 2 
Geschosse mit vereinzelt ausgebautem Dach errichtet. 

GRZ -9 
Das Gebiet unterteilt sich in verschiedene Bebauungsblöcke, getrennt durch Straßen, 
auf.  

Der östliche Bebauungsbereich mit den zwei Grundstücken Neustädter Straße 11 
und Kelsstraße 1 wird durch die hohe GRZ von Haus Nr. 11 mit 0,77 (1,0) bestimmt. 
Hier wird die GZR 0,8 (1,0) festgesetzt. 

Der Bebauungsbereich mit den Grundstücken Kelsstraße 2 bis 8 wird durch die GRZ 
von Haus Nr. 8 mit 0,73 (1,0) bestimmt und mit 0,7 (1,0) festgesetzt.  

Der westliche Teil zwischen Taubental und Kelsstraße ist bis auf die Grundstücke 
Kelsstraße 12 und 14 überwiegend mit einer GRZ von 0,7 (1,0) teils vollständig 
überbaut. Die Grundstücke Kelsstraße 12 und 14 sind mit historischen  
Handwerkerhäusern bebaut,  die die Grundstücksfläche vollständig überbauen. Die 
Grundstücke prägen durch die kleinteilige Bebauung und extreme Dichte nicht die 
umgebende Bebauung. Diese kleinteilige und andersartige Bebauung soll aus 
städtebaulicher Sicht erhalten werden. Die Grundstücke werden abgegrenzt und eine 
GRZ von 1,0 festgesetzt. 
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Die zwei Bereiche zwischen Taubental und Römergasse sind von ihrer Baudichte als 
Einheit zu betrachten. Das obere Maß der Bebauung ist bei GRZ I 0,54 und GRZ II 
0,77. Auszunehmend sind die kleinen Grundstücke an der Römergasse 3 und 5 mit 
einer GRZ II von 1,0, die in ihrer Kleinteiligkeit das Gebiet nicht prägen, aber erhalten 
werden sollen. Insgesamt wird daher die GRZ 0,6 (0,8) festgesetzt und der Bereich 
Römergasse 3 und 5 mit 0,6 (1,0). 

Wand- und Firsthöhen -9 
Insgesamt stellt sich die Bebauung sehr homogen mit zwei Geschossen bzw. 
entsprechenden Scheunenhöhen dar. Es wird daher die fast ortsübliche Wandhöhe 
von max. 6,8m zugelassen. Als städtebaulich einzelne Stellung mit einer Wandhöhe 
von 7,5m sind die Gebäude Taubental 14 und 16 abgegrenzt, um die 
Bestandshöhenentwicklung dieser kleinen Baugruppe zu sichern.  

Bestehende Zahl der Wohneinheiten -9 
Überwiegend sind ein bzw. zwei Wohneinheiten je Grundstück vorhanden. Allerdings 
sind bereits auch Mehrfamilienhäuser vorhanden, so dass mind. ca. 90 m² / 
Wohneinheit bereits im Gebiet vorhanden sind. Das Grundstück Kelsstraße 20 weist 
derzeit vier Wohneinheiten auf ca. 270m² auf.  

Baulinien und Baugrenzen -9 
Die gesamten Baublöcke stellen sich teils noch immer in einer halboffenen 
Hofbauweise dar, auch wenn teils nur Einfriedungen wie z.B. bei Taubental 10 noch 
vorhanden sind. Diese städtebaulich wichtige Struktur der langen Ost-West-Gassen 
soll erhalten bleiben und ggf. nur durch geringfügige Aufweitungen mit Baugrenzen in 
den kurzen Nord-Süd-Gassen z.B. zwischen Taubental 8 und 10, süd-östliche 
Grundstücksecke von Taubental 2 und westliche Grenze Taubental 18 geöffnet 
werden. Daher wird hier eine Baulinie entlang der Ost-West-Gassen festgesetzt.  

Abbildung 28:  Festsetzungsgebiet 9  o. Maßstab 

 
Quelle:  Planzeichnung, Stand Aug. 2021 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Aug. 2021 
 

Gebiet 9 
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5.1.10 Gebiet 10 Bestandsuntersuchung und Festsetzungsbegründung 

Abbildung 29:  Untersuchungsgebiet 10  o. Maßstab 

 
Quelle:  Geobasisdaten bayerische Vermessungsverwaltung, Stand 2018 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Aug. 2020 

 
Allgemein -10 
Das Gebiet 10 erstreckt sich zwischen Nördliche Ringstraße und Römergasse. 
Bereits mehrere Garten- und Hofanlagen wurden abgebrochen und durch eine 
Neubebauung ersetzt. Die Randbebauung wie im östlichen Bereich wurde hierbei 
nicht fortgeführt. Es sind freistehende Gebäudekörper mit Abstandsflächen und 
zwischengestellten Parkplatzflächen entstanden.  

GRZ -10 
Der westliche Bereich wird geprägt durch die neu entstandene 
Einzelhausbebauungen auf Nördliche Ringstraße 4, 6, 10 und 12 und weisen eine 
GRZ I von ca. 0,4 und GRZ II von 0,9 auf. Diese Entwicklung resultiert aus der 
Anlage von oberirdischen Parkplätzen im Verhältnis zur möglichen Wohnungsanzahl 
und ist nicht mehr als Einzelfall zu betrachten. Die Häuser Römergasse 12 und 14 
bestimmen mit ihrem kleinen Grundstück das obere Maß der GRZ I mit 0,43. Hier 
sollte ein Spielraum für weitere Entwicklungen belassen werden und daher wird für 
diesen Bereich, der städtebaulich eher der nördlichen Ringstraße mit einer 
Mehrfamilienhausbebauung zu zuordnen ist, mit einer GRZ 0,6 (0,9) festgesetzt.  

Die Bebauung Römergasse 20 stellt sich als offene Einzelbebauung dar und ist wohl 
aus einer Turmanlage entlang der ehemaligen Stadtmauer entstanden. Diese 
auflockernde historische Bebauung soll in ihrer städtebaulichen Lage erhalten 
werden, da sie den restaurierten Stadtmauerbereich bis hin zu dem restaurierten 
Turm der Marktbefestigung belebt. Das Grundstück ist mit einer GRZ von 0,7 (1,0) 
bereits bebaut und wird als städtebaulich nicht prägender Einzelfall gegenüber der 
weiteren Bebauung abgegrenzt.  

 

Römergasse 20 
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Wand- und Firsthöhen -10 
Insgesamt stellt sich die Bebauung sehr homogen mit zwei Geschossen und 
Dachgeschoss dar. Es wird die Wandhöhe von max. 6,7m von der Bebauung 
Nördliche Ringstraße 4, 6, 10 und 12 festgesetzt. Dies nimmt auch Bezug zu der 
nördlichen Bebauung der Nördlichen Ringstraße, die außerhalb des 
Geltungsbereichs liegt. 

Bestehende Zahl der Wohneinheiten -10 
In dem Gebiet sind bereits mehrere Mehrfamilienhäuser entstanden. Die dichteste 
Bebauung weist das Grundstück Nördliche Ringstraße mit ca. 100m² je Wohneinheit 
auf. 

Baulinien und Baugrenzen -10 
Das Gebiet wird maßgeblich durch die neue offene Bebauung Nördliche Ringstraße 
4, 6, 10 und 12 bestimmt. Hier wird umgreifend eine Baugrenze gelegt, da dieses 
Gebiet in seiner halboffenen Bauweise nicht mehr vorhanden ist.  

Das Grundstück Römergasse 20 liegt außerhalb der Reihung der nördlichen 
Ringstraße. Das Gebäude soll in seiner Lage auf der ehemaligen Marktmauer 
erhalten werden können und stellt in seiner Zuordnung und Erschließung zur 
Römergasse einen Sonderfall dar. Historisch ist das Gebäude aus einem Markttor 
entstanden.  Die  Kleinteiligkeit der Bebauung und des Grundstücks prägen die 
umgebende Bebauung nicht.  

Auch die Eckbebauung Friedhofstraße Nördliche Ringstraße wird lediglich über eine 
Baugrenze definiert, da sich auch hier die klaren Straßenrandbebauungen bereits 
aufgelöst haben und hier Spielraum für neue Entwicklungen gegeben werden soll. 

Abbildung 30:  Festsetzungsgebiet 10  o. Maßstab 

 
Quelle:  Planzeichnung, Stand Aug. 2021 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Aug. 2021 
 
 

Gebiet 10 
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5.1.11 Gebiet 11 Bestandsuntersuchung und Festsetzungsbegründung 

Abbildung 31:  Untersuchungsgebiet 11  o. Maßstab 

 
Quelle:  Geobasisdaten bayerische Vermessungsverwaltung, Stand 2018 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Aug. 2020 

 
Allgemein -11 
Im Mittelbereich der Marktstraße sind alle Gebäude giebelständig zur Straße errichtet 
und ergeben ein städtebaulich rhythmisches Bild. Am Anfang und Ende wurden die 
Gebäude auf Grund der sehr schmalen Grundstücksbereiche auf traufständig 
gedreht.  

GRZ -11 
Die durchschnittliche GRZ I liegt bei 0,59 relativ hoch. Die GRZ II erreicht auf den 
überwiegenden Grundstücken durchschnittlich über 0,8. Durch die städtebauliche 
wichtige Achse und der bereits erhöhten Versiegelung wird hier die Gebietskategorie 
III festgesetzt.  

Der Gebäudeblock Marktstraße 1, 3 und 5, sowie Marktstraße 7, 9 und 11 sind 
zweiseitig erschlossen und weisen teils eine Überbauung bis zur GRZ 0,8 (1,0) auf, 
die festgesetzt werden. 

Die Bebauung südlich der Marktstraße mit HausNr. 13 – 27 weist eine klare 
halboffene Bauweise auf. Die GRZ ist durch die größeren Grundstücksgrößen kleiner 
und wird bestimmt durch das Eckgrundstück Marktstraße 13 mit GRZ 0,6 (1,0). Das 
am westlichen Ende liegenden Grundstück 29 ist vollständig überbaut und als 
Einzelfall mit einer GRZ 1,0 abgegrenzt.  

Das Grundstück Ettlinger Straße 1 liegt bereits außerhalb der eigentlich historischen 
Bebauung und schließt den Grünbereich entlang der südlichen Ringstraße. Hier wird 
durch die GRZ 0,6 (0,8) auf Flurstück 10/3 die Bestandsbebauung gesichert. 
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Der Gebäudeblock Marktplatz 7 steht als Solitär am Ende der Marktstraße, umgeben 
von öffentlichen Straßen und Wegen. Durch die Alleinstellung prägt die Bebauung 
nicht die weitere Bebauung. Die Fläche ist fast vollständig überbaut. Daher wird eine 
GRZ von 1,0 festgesetzt. 

Wand- und Firsthöhen -11 
Die Traufhöhen bleiben von West mit ca. 6,8m gleich hoch bis Marktstraße 13. 
Ebenso die Firsthöhe mit 13,5m.  

Der Bebauungsblock Marktstraße 7, 9 und 11 übersteigt bereits diese Traufhöhe und 
wird mit 9,0m und Firsthöhe 14,5m festgesetzt.  

Die Gebäude Marktstraße 1, 3 und 5 bilden mit der Bebauung Marktplatz 7 und 
Marktstraße 2 und 4 einen baulichen Zusammenhang und werden entsprechend des 
Bestandes mit 10,7m Traufhöhe und Firsthöhe 14,5m festgesetzt. 

Der Gebäudeblock Marktplatz 7 steht als Solitär am Ende der Marktstraße, umgeben 
von öffentlichen Straßen und Wegen. Durch die Alleinstellung prägt die Bebauung in 
seiner Höhenentwicklung nicht die weitere Bebauung und wird entsprechend dem 
Bestand mit Traufhöhe 9,0m und Firsthöhe 14,5m festgesetzt. 

Bestehende Zahl der Wohneinheiten -11 
Überwiegend sind ein bzw. zwei Wohneinheiten je Grundstück vorhanden. Durch die 
sehr kleinen Grundstücke Marktstraße 29 und 27 sind bereits erhöhte Wohndichten 
bezogen auf die Grundstücksgröße vorhanden. 

Baulinien und Baugrenzen -11 
Die vorrangige Bebauung entlang der Marktstraße ist aus historischer Sicht und 
durch den ansteigenden Geländeverlauf in Richtung Marktplatz gegenüber der 
südlichen Ringstraße städtebaulich zu sichern. Daher ist die Festsetzung der 
Baulinie entlang der Marktstraße zwingend zu treffen. Die Bebauung entlang der 
südlichen Ringstraße ist geprägt von Scheunen, Garagen und Nebengebäuden, die 
teils vor- und rückspringen. Um hier einen Spielraum insbesondere für die größeren 
Grundstücke zu belassen, wird hier eine Baugrenze festgesetzt.  

Auf dem Einzelgrundstück Ettlinger Straße 1 wird durch die Baugrenze der 
Bestandsbereich gesichert.  
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Abbildung 32:  Festsetzungsgebiet 11  o. Maßstab 

 
Quelle:  Planzeichnung, Stand Aug. 2021 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Aug. 2021 
 

5.1.12 Bestandsuntersuchung Gebiet 12 

Abbildung 33:  Untersuchungsgebiet 12  o. Maßstab 

 
Quelle:  Geobasisdaten bayerische Vermessungsverwaltung, Stand 2018 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Aug. 2020 

 
 

Gebiet 11 
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Allgemein -12 
Das Gebiet 12 liegt südlich der Südlichen Ringstraße und hat sich aus den 
Gartenanlagen hin zum Kelsbach entwickelt. Hier sind derzeit nur größere Scheunen 
und Werkstätten im Bestand. Im Vorentwurf wurde langfristig ist ein Rückbau zu 
Gartenanlagen angestrebt und eine Entstehung von Wohnbebauung sollte 
vermieden werden, um eine Ortsrandeingrünung zu erreichen. Im weiteren Verfahren 
des Bebauungsplans kann nun eine Umnutzung der bestehenden Anlagen und 
Neubebauung erfolgen. Die Gebäude wurden zur Entwurfsfassung nacherfasst. 
 

GRZ -12 
Die durchschnittliche GRZ I liegt bei 0,46 relativ hoch. Dies ist bedingt durch die fast 
vollständige Überbauung auf dem Grundstück 208/3 und 208/10 direkt zwischen 
Straße und Kelsbach. Zudem sind die bestehenden Hallen zweiseitig grenzständig 
errichtet. Die GRZ II erreicht auf den durchschnittlich bebauten Grundstücken 208/2, 
208/11 und 208/12 max. 0,65. Dabei wird als Obergrenze GRZ I von 0,5 und GRZ II 
von 0,7 festgesetzt, um einen erforderlichen Spielraum auch zu den nicht 
bebaubaren Flächen zu belassen.  

Wand- und Firsthöhen -12 
Besonders prägend ist hier auch das Grundstück 208/2 mit Hallenbebauung zu 
sehen. Hier wird eine Traufhöhe von 5,75m und eine Firsthöhe von 10m erreicht, die 
als maximale Obergrenze für den Übergang von der nördlichen Bebauung hin zum 
Kelsbach eingehalten werden muss. Grundsätzlich soll in dem Niederungsbereich 
keine Bebauung mit vollen zwei Geschossen (TH  ab. 6,00m) erfolgen, sondern eher 
Erdgeschoss mit Dachgeschoss. 

Bestehende Zahl der Wohneinheiten -12 
Wohnungen sind in diesem Bereich auf Grund fehlender Erschließung nicht 
vorhanden. 

Baulinien und Baugrenzen -12 
Der Bereich entlang der südlichen Ringstraße wird mit einem Baufenster definiert, da 
hier eine eher lockerere Bebauungsstruktur hin zum Kelsbach und entlang der 
Straße entstehen kann. 

Abbildung 34:  Festsetzungsgebiet 12  o. Maßstab 
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Quelle:  Planzeichnung, Stand Aug. 2021 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Aug. 2021 

 

 

5.1.13 Zusammenfassung und Einführung von Gebietskategorien 

Zusammenfassung der Bestanduntersuchung 
Die Bestandsuntersuchung wurde festgestellt, dass sich im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans drei grundlegende Gebietstypen entwickelt haben, die sich aber in 
ihrer Überbauungsdichte bzw. Versiegelungsgrad unterscheiden. Daher erfolgte im 
Vorentwurf eine Aufteilung in fünf Gebietskategorien. In der frühzeitigen Beteiligung 
hat sich gezeigt, dass die Festsetzung in fünf Gebietskategorien in der 
Planzeichnung zu unübersichtlich ist. Zudem wurden die Zahlen in ihren 
Höchstwerten nochmals untersucht und nun nur drei Gebietskategorien mit 
Einschreibung der maximal zulässigen GRZ-Zahlen in der Entwurfsfassung der 
Planzeichnung ausgearbeitet. 

Im Randbereich des Ortskerns, besonders entlang des Donauarms, der Straße Am 
Gries und der nördlichen Ringstraße hat sich in den ehemaligen Gärten eine 
Wohnbebauung entwickelt. Diese besteht überwiegend aus Ein- bis 
Zweifamilienhäusern, die zunehmend verdichtet wird. 

Markant und ortsbildprägend stellen sich die Hauptachsen Marktstraße, Neustädter 
Straße und Nibelungenstraße dar. Hier sind fast alle Baudenkmäler verortet. Hier ist 
gewerbliche und landwirtschaftliche Nutzung mit Wohnen durchmischt. 

Die angrenzenden Gebiete sind mit Hofanlagen in unterschiedlicher Größe und 
Wohnbebauung belegt. Auch größere nichtstörende Gewerbe- und 
Handwerksflächen sind noch vorhanden. 

Am Übergang von Marktstraße zu Neustädter Straße sind am Marktplatz die 
zentralen Einrichtungen des öffentlichen Lebens angeordnet wie z.B. Rathaus, 
Kirche, Pfarrhof, Bank etc..  

Ein weiteres städtebauliches Zentrum stellt der Kelsplatz dar. Hier ist derzeit 
Handwerker- und Bauerngerätemuseum. 

Kritisch ist die Überbauung der Grundstücke mit Nebenanlagen zu betrachten. Hier 
sind, auch unter Anwendung von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO die GRZ II für 
Dorfgebiete mit 0,8 oft erreicht bzw. ist eine vollständige Versiegelung der 
Grundstücke vorhanden.  

Grund hierfür ist die Entwicklung aus einer landwirtschaftlichen Nutzung (z. B. 
Hofflächen, Scheunen etc.) und die Teilung der Grundstücke in vergangenen Zeiten 
(z.B. Austraghäusl, Vererbung, Bauen in 2. Reihe etc.).  

Erhöhte Dichten zwischen der bestehenden Zahl der Wohneinheiten bezogen auf die 
Grundstücksgröße ergeben sich durch die teilweise sehr kleinen Grundstücke, auf 
denen Grenzbebauungen realisiert sind. Auch hat sich die Dichte im Laufe der Jahre 
wohl durch Teilungen der Grundstücke, Dachgeschoßausbau u.ä. entwickelt. Hier 
sind durchschnittlich bis zwei Wohneinheiten vorhanden. Massivere Neubebauungen 
mit einer höheren Wohnungsdichte sind auf den Grundstücken Leonhardistraße 2 (6 
WE), Marktstraße 4 (11 WE) und Nördliche Ringstraße 4, 6, 10 und 12 (je 6 WE) 
entstanden. Hier stehen etwas mehr als 100m² Grundstücksfläche je Wohneinheit 
zur Verfügung.  
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Die Hauptachsen Marktstraße, Neustädter Straße und Nibelungenstraße besitzen 
großflächige Grundstücksanteile, sind aber eher einer vollflächig versiegelten 
Bebauung zu zuordnen. Größere private Grünflächen sind aber noch im gesamten 
Ortsbereich und am Ortskernrand vorhanden, insbesondere entlang des Kelsbachs 
und des Donauarms.  

Durch den Umbau aufgegebener Hofstellen entstehen entweder Ein- und 
Zweifamilienhäusern mit großem Gartenanteil oder dichte Wohnanlagen, auf denen 
die notwendigen Stellplätze nachgewiesen werden. 

 
Abbildung 35: Grünflächen  o. Maßstab  

 
Quelle:  Geobasisdaten Bayerische Vermessungsverwaltung, Juni 2020 
Bearbeitung: Arch+ GmbH- Ingolstadt, Juni 2020 

 
Eine Festsetzung von Geschossflächenzahlen und Vollgeschossen ist nicht 
zielführend, um das noch bestehende homogene Ortsbild zur erhalten. Viel 
vorrangiger und spürbar sind wiederkehrende Wandhöhen und prägende 
Dachneigungen von ca. 28° bis max. ca. 55°. Um konkrete Festsetzungen treffen zu 
können, wurden in der Bestandsaufnahme die Trauf- und Firsthöhen erfasst. 
 
Einführung von Gebietskategorien 
Im Wesentlichen soll die Innenentwicklung durch Nachverdichtung der bestehenden 
Bebauung bzw. Grundstücke erfolgen. Die bestehenden Erschließungsflächen 
können Verkehr nur in begrenztem Umfang aufnehmen. Die Problematik des 
Nebeneinanders von gewerblichen, land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen mit 
dem Wohnen, der begrenzten Infrastruktur und den erforderlichen KFZ-Stellplätzen 
soll durch eine Begrenzung der maximal zulässigen Wohneinheiten gesteuert und 
gerecht auf alle Anlieger verteilt werden. Korrigierend werden Baulinien und 
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Baugrenzen, sowie Wand- und Firsthöhen festgesetzt. Um weitere zu kleinteilige 
Grundstücksteilungen zu vermeiden, werden Mindestgrößen der Baugrundstücke 
festgesetzt. 

Wie sich in der Bestandsuntersuchung gezeigt hat, haben sich drei Gebietstypen 
entwickelt: 

▪ Halboffene bzw. offene Bebauung am Ortskernrand 
▪ Dichtere Bebauung mit Hofstellen, Austraghäusern und gewerblichen 

Flächen hin zum Zentrum 
▪ Ortsbildprägende Hauptachsen mit Einzeldenkmalen 

 
Um der unterschiedlichen Dichten der Bebauung und der gestalterischen 
Anforderungen gerecht zu werden, sind in dieser Bauleitplanung Gebietskategorien 
eingeführt. Dabei wurden im Wesentlichen in Tabelle 1 der textlichen Festsetzungen 
festgesetzt: 

 
▪ Beschränkung der Zahl der Wohneinheiten bezogen auf die 

Baugrundstücksfläche 
▪ Mindestgröße der Baugrundstücke 

 
Durch die Anregungen aus der frühzeitgien Beteiligung wurden die GRZ-Werte 
nochmals untersucht und teils gebietsspezifisch korrigiert und ggf. an den 
bestehenden Höchstwerten, soweit diese die Umgebungsbebauung prägen, 
orientiert.  

5.2 Art der Nutzung – nicht festgesetzt 

Der bestehende Flächennutzungsplan des Marktes Pförring weist im 
Geltungsbereich ein Dorfgebiet nach BauNVO auf. Auch ist noch eine erhebliche 
Zahl an Hofstellen mit landwirtschaftlicher Nutzung vorhanden (s. Abb. 8), die diese 
Auffassung stützen. 

Bewusst wird auf die Festsetzung der Art der Nutzung verzichtet, da der Wandel der 
Nutzungen in absehbarer Zeit von einer eher dörflichen Nutzung hin zu urbanen 
Entwicklungen nicht abgeschlossen sein wird.  

Zudem ist geplant, Nutzungen konkret im parallellaufenden Verfahren zur Festlegung 
eines Sanierungsgebietes gem. § 141 BauGB und dem ISEK näher zu bestimmen.  

5.3 Maß der baulichen Nutzung 

5.3.1 Grundflächenzahl GRZ 

In diesem Bebauungsplan wird eine Bestandsbebauung überplant.  Die in der 
BauNVO §17 vorgesehenen Orientierungswerte für die Bestimmung eines Maßes 
der baulichen Nutzung werden an ein Dorfgebiet angelehnt und werden für die GRZ I 
in Teilen annähernd eingehalten. Die Planung ist auf die Erhaltung und Erneuerung, 
sowie Fortentwicklung des Bestandes ausgerichtet. Dies begründet, dass die 
Orientierungswerte nicht immer eingehalten und teilweise überschritten werden.  

Die Ableitung der Festsetzung für die GRZ erfolgt aus dem städtebaulichen 
Zusammenhang mit Orientierung an den oberen bestehenden GRZ-Werten. 
Zusätzlich werden auch die GZR II-Werte (Gesamtüberbauung der Grundstücke) aus 
dem Bestand untersucht und festgesetzt. 
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Im Einzelnen werden in der Bestandserfassung Nr. 5.1.1 bis 5.1.12 die GRZ-Werte 
untersucht und die Festsetzung der GRZ-Zahlen begründet.  

 

In der Gebietskategorie I (gelb) soll ein sanfter Übergang von der (teils bereits 
bestehenden bzw. genehmigten) Bebauung zu den freizuhaltenden 
Niederungsbereichen erfolgen. Auch die Nutzung ist einer kleinteiligen 
Wohnbebauung mit Ein- bzw. Doppelhäusern zu zuordnen. Daher wird in der 
Gebietskategorie I (gelb) die GRZ I mit 0,4, an der Südlichen Ringstraße 0,5 und für 
Ettlinger Straße 1 mit 0,6 festgesetzt.  

In allen weiteren Gebietskategorien (II bis III) wird eine GRZ I von 0,6 bis 1,0 je nach 
Dichte des bestehenden Bebauungszusammenhangs festgesetzt.  

Auf vielen Grundstücken sind die Bauflächen überwiegend mit dichten 
Wohnbebauungen, landwirtschaftlichen und gewerblichen Nutzungen belegt. Hier 
sind die Grundstücksflächen i.d.R. bereits mit Nebenanlagen bzw. –flächen 
versiegelt. Eine städtebauliche Entsiegelung von Flächen wäre zwar in Teilen oder 
Teilbereichen wünschenswert, widerspricht aber dem Versiegelungsgrad des 
Bestandes, dem Wunsch nach Nachverdichtung, dem Erfordernis zur Errichtung von 
Stellplätzen und der Entwicklung der Hauptachsen von einem Dorfgebiet hin zu 
einem stärkeren urbanen Gebiet bzw. Kerngebiet. Vielmehr soll die Nachverdichtung 
gefördert werden, die aber einen Bedarf an Flächen für Zufahrten, notwendige 
Stellplätze u.ä. auslöst. Daher wird eine GRZ II von bis zu 1,0 zugelassen. 
Auswirkungen auf die natürliche Funktion des Bodens der bereits im Bestand stark 
versiegelten Flächen sind sehr gering bzw. nicht zu erwarten.  

Die begründete Hoffnung des Plangebers ist, dass sich ggf. durch die heutigen 
Anforderungen an das Wohnen/Arbeiten kleinteilige Grünflächen auch in den 
Kerngebieten entwickeln (wie z.B. Nibelungenstraße 6).  

In der frühzeitigen Beteiligung wurde die Prüfung der festgesetzten GRZ-Zahlen 
angeregt, da diese auf verschiedenen Grundstücken zu niedrig angesetzt wurden. 
Die Bestandsbebauung wurde insbesondere auch im Hinblick auf die bestehende 
Grundflächenzahl mit der Überbauung von Hauptgebäuden und der Überbauung 
einschl. Nebenanlagen auf den einzelnen Grundstücken untersucht. Die einzelnen 
Ergebnisse wurden in Gebiete zusammengefasst die Werte untersucht. Unter 
Betrachtung des Durchschnittswertes, der oberen Werte der 
Grundstücksüberbauung und der Einzelgrundstücke mit ihren Größen und 
Zuschnitten werden die Untersuchungsgebiete weiter aufgeteilt und konkrete GRZ-
Zahlen in der Planzeichnung des Entwurfes festgesetzt. Für mehr Planklarheit 
wurden die fünf Gebietskategorien, die sich zwischen II und III, sowie IV und V in den 
GRZ-Zahlen unterschieden hatten, wieder auf drei reduziert. Die nun 
festzusetzenden GRZ-Zahlen, die sich an den oberen Werten eines 
Bestandzusammenhangs orientieren, werden in der Planzeichnung dargestellt.  

5.3.2 Höhe baulicher Anlagen 

In der Planzeichnung werden maximale Wand- und Firsthöhen festgesetzt. Die 
Höhenfestsetzungen orientieren sich dabei stark an der Bestandsbebauung und sind 
ausdifferenziert. Eine einheitliche Höhenfestsetzung im gesamten Geltungsbereich, 
wie sie in der Gestaltungssatzung 2006 mit 6,80m vorgegeben war, wird der 
bestehenden Ortsbildgewichtung insbesondere im Zentrum des Ortskerns nicht 
gerecht. Die Bestandsbebauung wurde detailliert in der Aufnahme des Ing.-Büros 
Seidl auch mit ihren Trauf- und Firsthöhen erfasst. In Teilen ist hier der Bestand 
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höher als die Höhe von 6,80m gemäß der Gestaltungssatzung 2006. Die Planung 
wurde daher in Gebietsteile abgegrenzt und die bestehenden höheren Maße der 
Höhe festgesetzt.  

In der Gebietskategorie III (hellblau) wird zusätzlich eine Mindestwandhöhe für 
Hauptanlagen bzw. Gebäudeteilen über 6,0m Breite an der öffentlichen 
Verkehrsflächen von 6,0m festgesetzt. Hier soll der Bebauungszusammenhang der 
Zweigeschossigkeit entlang der Hauptachsen erhalten werden. Zum Tragen kommt 
hier auch die Bautiefe mit 12m entlang der Straße, die eine offene Anordnung von 
Nebenanlagen, insbesondere Garagen mit ihren Zufahrten vermeiden soll. Vielmehr 
soll ein giebelständiges Hauptgebäude mit Hofeinfahrt entwickelt werden. 

Um Klarheit bei der Höhenlage für eine mögliche Bebauungen in zweiter Reihe bzw. 
Errichtung der Hauptanlage nicht an der Grenze zu öffentlichen Verkehrsfläche oder 
bei Hanggrundstücken zu schaffen, ist eine Ausnahme zur Abweichungen zum 
Bezugspunkt vorgesehen, um zulässigen Wandhöhen ohne größere 
Abgrabungen/Aufschüttungen des natürlichen Geländes nutzen zu können.  

Geplante Ziergiebel und ähnliche ortsbildprägende Aufbauten dürfen die Wand- und 
Firsthöhen um bis 1,0m überschreiten. Beeinträchtigungen auf die Nachbarbebauung 
sind hierdurch nicht zu erwarten. 

5.3.3 Geschoßflächenzahl und Zahl der Vollgeschosse – nicht festgesetzt 

Die Geschoßflächenzahlen und die Zahl der Vollgeschosse wurden in der 
Bestandsuntersuchung bewusst nicht erfasst und ausgewertet. Eine Festsetzung der 
GFZ und der Vollgeschosszahl ist zur Ortsbilderhaltung und dem Wunsch nach 
Nachverdichtung nicht zielführend. 

5.4 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

5.4.1 Bauweise – nicht festgesetzt 

Eine Festsetzung der Bauweise nach BauNVO erfolgt nicht, da bereits 
unterschiedliche Bauformen wie Einzelhäuser, Zwei- und Dreiseithofanlagen und 
Blockränder mit Hofzufahrten usw. entstanden sind.  
Die Planung sieht die Beibehaltung der städtebaulich überwiegend vorhandenen 
halboffenen Bauweise vor, die sich an der Straße orientiert. Dies wird durch die 
Festsetzung von Baulinien und Baugrenzen erreicht. Eine Beurteilung des Einfügens 
zur Bauweise auf Grundlage nach § 34 BauGB ist aus Sicht des Plangebers 
ausreichend und lässt den Bauherren genügend Spielraum für Entwicklung. 

5.4.2 Überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden über die festgesetzten 
Grundflächenzahlen, die Baulinien und Baugrenzen geregelt.  

5.4.3 Baulinie - Grenzbebauung zu öffentlichen Verkehrsflächen / 
Ausnahmeregelungen 

Die Grenzbebauung zu öffentlichen Verkehrsflächen wird überwiegend durch 
Baulinien in der Planzeichnung geregelt und ist städtebaulich zur Erhaltung des 
bestehenden baulichen Zusammenhangs und der überwiegenden grenzständigen 
Bauweise erforderlich. Der Plangeber zeigt hierdurch die vorrangige Absicht zur 
Erhaltung des bestehenden Straßenbildes auf. Um die zwingenden Vorgaben der 
Baulinie zu mildern, werden verschieden Ausnahmen zugelassen. Dies soll die 
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bestehende halboffene Bauweise fördern und mehr Spielraum für die teils 
schwierigen Grundstückszuschnitte belassen.  

Im Einzelnen werden in der Bestandserfassung Nr. 5.1.1 bis 5.1.12 die Baufluchten 
untersucht und die Festsetzung der Baulinien begründet.  

Ausnahmeregelung Abrücken von Baulinie bei Errichtung Einfriedung 
An wenigen Stellen hat sich die dichtere Randbebauung bereits aufgelöst und 
freistehende Gebäude (z.B. Sebastianistraße 6, Kelsstraße 26) sind entstanden. 
Zwar soll die Randbebauung aus städtebaulicher Sicht in den Bereichen mit 
Baulinien erhalten werden, doch ist auch durch die bereits entstandene offenere 
Bauweise ein Abrücken mit einer ortstypischen Einfriedung in den Gebietskategorien 
I und II denkbar bzw. bereits vorhanden.  

Insbesondere Grundstücke, die von Süden erschlossen und auf denen Gebäude mit 
Aufenthaltsräumen realisiert werden sollen, haben heutzutage i.d.R. ein höheres 
Schutzbedürfnis zu den wesentlichen Aufenthaltsräumen. Aus diesem Grund hat der 
Plangeber die Ausnahme zum Abweichen von der Baulinie in den Gebietskategorien 
I und II eingeführt, um den äußerst unterschiedlichen Grundstückssituationen gerecht 
zu werden und einen Spielraum zwischen städtebaulicher Ordnung und der privaten 
individuellen Planung zu belassen. Empfehlenswert ist zur Beurteilung die 
Darstellung der geplanten Neubebauung im Zusammenhang mit der 
Nachbarbebauung in einer Straßenansicht. Um den Charakter der eher 
geschlossenen Bebauung im Ortskern nicht zu verlieren, wird eine ortsübliche 
Einfriedung zum Einrücken von der Baulinie gefordert, die dem heutigen 
Schutzbedürfnis der Aufenthaltsbereiche zusätzlich dienen kann. 

Ausnahmeregelung Eckgrundstücke 
Mehrere Gebäude an Ecken oder auf mehrseitig erschlossene Grundstücke sind nur 
an einer Seite im Bestand an die festgesetzte Baulinie angebaut. Dies entspricht 
städtebaulich dem Rhythmus der halboffenen Bauweise. Um dies Abweichungen 
wieder zu ermöglichen, wird eine Ausnahme getroffen, dass nur eine Gebäudeseite 
der Hauptanlage auf der Baulinie errichtet werden muss.  

Den Bauherren soll eine Wahlfreiheit zur Grenzständigkeit gewährt werden.  

Ausnahmeregelung Vor- und Rücksprünge 
Im Bestand sind bereits Arkaden (z.B. Neustädter Straße 2), sowie Hofdurchfahrten 
(z.B. Marktplatz 2) vorhanden. Auch Eckrücksprünge des Gebäudes sind vorhanden 
(z.B. Marktstraße 11, Kelsstraße 10).  

Um die vorgenannten Abweichungen wieder zu ermöglichen, sollen diese als 
Ausnahme zulässig sein.  

Dem Plangeber ist bewusst, dass das noch sehr einheitlich bestehende Bild der 
dörflich dichten Bebauung mit einheitlichen Satteldächern sich langfristig aus der 
Luftansicht  durch die offenere Baumöglichkeit verändern kann, aber eine signifikante 
Veränderung im direkten Umfeld der Baudenkmale und der Straßenansichten ist 
nicht zu erwarten. Vielmehr ermöglicht der Plangeber den Abbruch der großen 
Scheunenanlagen und Entwicklung hin zu einer einfach zu realisierenden 
Nachverdichtung mit anderweitigen Nutzungen. 

In der frühzeitigen Beteiligung wurde mit einer grün gestrichelten Linie 
(Baulinientiefe) die Wirksamkeit der straßenseitigen Baulinie definiert. In der 
Bürgerbeteiligung zeigte sich, dass diese Baulinientiefe als maximal zulässige 
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Bautiefe aufgefasst wurde. Nach Prüfung und Korrektur der Festsetzungen ist nun 
nur noch eine Abgrenzung für ortsgestalterische Festsetzung zu Dächern dargestellt. 

5.4.4 Baugrenze 

Baugrenzen wurden im nördlichen (um die Römergasse) und süd-östlichen (um den 
Marktgraben) Bereich eingeführt, da hier bereits entsprechende bauliche 
Entwicklungen vorhanden sind. Um diesen Bereich auch weiterhin eher in einer 
offenen Bauweise fortzuführen und ggf. nachbarliche Interessen zu schützen, sind 
teilweise Baufensterausweisungen vorgenommen.  
Im Einzelnen werden in der Bestandserfassung Nr. 5.1.1 bis 5.1.12 die Baufluchten 
untersucht und die Festsetzung der Baugrenzen begründet.  

5.4.5 Nebenanlagen 

Nebenanlagen in den Bereichen mit Baugrenzen sind auch außerhalb der 
Baugrenzen zulässig bzw. sind bereits im Bestand. 

5.4.6 Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind 

Entlang des Donaualtarms und des Kelsbachs werden Flächen festgesetzt, die von 
Bebauung freizuhalten sind.  Die Flächen sollen den offenen Niederungsbereich und 
die natürliche Abgrenzung des Ortskerns zu den Gewässern, die ihn im Süden in 
einem Halbring umschließen und eine Zäsur zu der sich anschließenden neueren 
Bebauung darstellen, sichern und die Hochwassergefahrenflächen freihalten. Dieser 
Freihaltestreifen ist mindestens 5m breit, auch um den gewässertechnischen 
Unterhalt der Fließgewässer zu ermöglichen. 

5.5 Flächen von Rathaus, Kirche, Pfarrzentrum und Seniorenheim, sowie 
Elektrizität/Telekom 

Rathaus, Kirche mit Pfarrzentrum sowie Seniorenheim sind markante Baukörper, die 
ihre Umgebungsbebauung nicht prägen und die ihrerseits durch ihre Nutzung 
geprägt sind.  

Das Gebäude mit Versorgungseinrichtungen Elektrizität und Telekom ist ein 
untergeordnetes Gebäude, was in seiner Lage, Größe und Ausrichtung, sowie der 
Art der Nutzung bestimmt wird und nicht die umgebende Bebauung prägt.  

Gleiches gilt für die Ausnutzung der Grundstücksflächen, auf der die Baukörper 
errichtet sind. Es wird daher davon abgesehen, für diese Solitäre Festsetzungen zum 
Maß der baulichen Nutzung zu treffen. Sie werden im Bebauungsplan nur 
nachrichtlich mit ihrer Nutzung bezeichnet. 

5.6 Grundflächenzahl mit Beschränkung der Zahl der Wohnungen in 
Wohngebäuden 

Beschränkung der Zahl der Wohneinheiten bezogen auf die Baugrundstücksfläche 
Die Bestandsuntersuchung hat gezeigt, dass insbesondere durch die überwiegende 
zweigeschossige Bebauung ein bis zwei Wohneinheiten i.d.R. auch auf sehr kleinen 
Grundstücken realisiert sind. Dies gilt auch für die bestehenden landwirtschaftlichen 
Betriebe. Um gerade die sehr kleinen Grundstücke mit teilweise bestehenden zwei 
Wohneinheiten auch weiterhin bebauen zu können, wird in der Planung festgesetzt, 
dass je Baugrundstück grundsätzlich zwei Wohneinheiten, unabhängig ihrer 
Grundstücksfläche zulässig sind. Eine zu kleine Teilung der Grundstücke, und somit 
die Schaffung von erheblich höheren Anteilen an Wohnraum wird durch die 
Festsetzung von Mindestgrundstücksgrößen vermieden.  
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In der Gebietskategorie I sind max. 2 Wohneinheiten je Baugrundstück zulässig. Um 
eine weitere Zerteilung der Grundstücke und den offenen Charakter entlang des 
Donauarms zu vermeiden, sowie die enge, öffentliche Erschließung nicht zu 
überfordern, wird eine Mindestgrundstücksgröße von 300m² festgesetzt. Einheitlich 
wird in den weiteren Gebietskategorien eine Staffelung der erforderlichen 
Baugrundstücksfläche je Wohneinheit festgesetzt. Zur Ermittlung der 
Wohneinheitsgröße ist die Wohnflächenverordnung WoFlV Berechnungsgrundlage. 
Bei einer Wohneinheitsgröße < 75m² nach WoFlV sind mind. 100m² 
Baugrundstücksfläche erforderlich. Bei einer Wohneinheitsgröße > 75m² nach WoFlV 
sind mind. 130m² Baugrundstücksfläche erforderlich.  

Im Einzelnen werden in der Bestandserfassung Nr. 5.1.1 bis 5.1.12 mit der 
Bestandsdokumentation die Zahl der Wohneinheiten bezogen auf die 
Grundstücksgröße untersucht und zusammengefasst. 

In der frühzeitigen Beteiligung wurde angeregt, die Beschränkung der Zahl der 
Wohneinheiten, bezogen auf die Grundstücksgröße gänzlich zu streichen. Dabei 
wurde bemängelt, dass kleinere Wohnungen (bis 75m² Wohnfläche je 100m² 
Grundstücksfläche) gegenüber größeren Wohnungen (über 75m² je 130m² 
Grundstücksfläche) benachteiligt sein können. Dieser Umstand wurde zur 
Entwurfsfassung nochmals geprüft.  

Die Beschränkung der Zahl der zulässigen Wohneinheiten basiert auf dem 
Zusammenspiel der Grundstücksfläche und dem Flächenanteil für Wohnen und 
Bedarf an Nebenflächen wie z.B. Stellplätzen für KFZ, und zielt in seiner Steuerung 
auf größere Grundstücke ab. Hier ist der Wille der Gemeinde den Ortskern durch 
möglichst gemischte Wohnungsgrößen insbesondere infrastrukturell nicht zu 
überfordern, zu beleben und das bestehende soziale Gefüge der ortsansässigen 
Einwohner zu verbessern.  

Im Ortskern besteht nur im begrenzten Umfang Infrastruktur zur Verfügung. Durch 
die Festsetzung wird vermieden, dass diese überlastet werden.  

Ein völliger Entfall der Festsetzung würde eine unkontrollierte, ungenügende und ggf. 
die bestehende Infrastruktur überfordernde Nachverdichtung nach sich ziehen. Die 
Planungsziele des Bebauungsplans zur kontrollierten Nachverdichtung können dann 
nicht erfüllt werden. 

Ohne eine Beschränkung durch den Bebauungsplan kann eine erheblichere 
Zunahme der Wohnungsanzahl und Bevölkerung erfolgen, da hier dann lediglich das 
Einfügungsgebot gem. § 34 BauGB zu beachten ist. Durch die Erstellung des 
Bebauungsplans mit Beibehaltung des Charakters der Gebiete im Innenbereich und 
durch die Begrenzung der zulässigen Zahl der Wohneinheiten bezogen auf die 
Grundstücksgröße kann die Dichte der Bebauung maßvoll und mit Rücksicht auf die 
bestehenden landwirtschaftlichen Betriebe und die bestehende Bebauungsstruktur 
/ Siedlungsstruktur gesteuert werden. Gleichzeitig ist aber auch die bereits 
entstandene Dichte der Neubebauung und das damit ggf. gemäß § 34 BauGB 
entstandene Baurecht zu beachten.  

5.7 Größe der Baugrundstücke 

Auf Grund der Zulässigkeit verschiedener Bebauungsstrukturen wurde eine 
Mindestgrundstücksgröße für die jeweilige Gebietskategorie mit aufgenommen, um 
eine zu kleinteilige weitere Entwicklung der Grundstücksteile zu vermeiden. In 
Gebietskategorie III (Hellblau) wurde diese höher gefasst, um die repräsentative 
Bebauung entlang der Hauptachsen auch weiterhin aufrechterhalten zu können. 
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In der frühzeitigen Beteiligung wurde auf die Problematik der bestehenden kleinen 
Grundstücke hingewiesen, dass ggf. eine Neubebauung nur noch mit Befreiung von 
der Mindestgrundstücksgröße möglich ist. Um dies wieder gesichert zu ermöglichen, 
wurden die betroffenen Grundstücke ermittelt, die unter den festgesetzten 
Mindestgrundstücksgrößen liegen. Die Grundstücke Gemarkung Pförring; 10, 24, 26, 
60/2, 10/2, 10/3, 11/2, 26/3, 69, 78, 79/2, 91/18, 91/20, 91/27, 123/2, 9/5, 16, 22/2, 
25, 80, 91/19, 91/21, 123/3, 150/61, 75, 91/22, 115, 128/1, 137/4, 1/3, 2, 3, 64, 64/2, 
66, 83, 122, 133, 134, 146, 178/6, 195/7, 159, 187/3, 187/4, 188, 197/1, 200, 197, 
202/5, 174, 177, 179, 179/1, 193, 195/4, 171, 99, 101, 161 werden von der 
Festsetzung ausnahmsweise ausgenommen. 

In der frühzeitigen Beteiligung wurde der Wegfall der Festsetzung angeregt. 
Argument in der Stellungnahme ist, dass der Bereich praktisch vollständig bebaut ist 
und eine weitere Zerstückelung von großen Grundstücken hier keinesfalls zu 
erwarten ist. 

Dieser Umstand wurde geprüft und eine Teilung von Grundstücken ist möglich. Im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Grundstücke mit weit über 1000m² mit 
Bautiefen von bis zu 40m Breite vorhanden. Hier besteht die berechtigte Befürchtung 
zur Entstehung einer klassischen Reihen- oder Doppelhausbebauung wie in einem 
Neubaugebiet. Diese Bauformen sind derzeit in dieser Ausprägung nicht vorhanden. 
Zudem sind die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse, sowie die Umsetzbarkeit 
einer Bebauung mit der Anordnung der erforderlichen Stellplätze zu gewährleisten. 
Eine Nichtfestsetzung könnte weitere Teilungen verstärkt forcieren. Auch 
baurechtswidrigen Teilungen soll hier entgegengewirkt werden.  

5.8 Zufahrtsbreiten (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Um die halboffene Bauweise, den historischen Bebauungszusammenhang zu 
erhalten, ist eine Beschränkung der Zufahrtsbreiten mit in die Festsetzungen 
aufgenommen. Dabei sollen möglichst viele private KFZ-Stellplätze über möglichst 
wenige Zufahrtsbereiche erschlossen werden, damit der teils sehr enge öffentliche 
Straßenraum frei bleibt und in den breiteren Straßen öffentliche Parkplätze erhalten 
bleiben. In der Vorentwurfsfassung wurde in allen Gebietskategorien die 
Zufahrtsbreite von den öffentlichen Verkehrsflächen zu den Grundstücken 
beschränkt. Je Grundstück waren maximal zwei Zufahrten bis je 6,0m Breite 
zulässig, wobei ein Abstand zwischen den Zufahrten von mindestens 6,0m 
eingehalten werden musste. Bei Grundstücken über 1000m² sollten ausnahmsweise 
weitere Zufahrten möglich sein.  

In der frühzeitigen Beteiligung wurde angeregt, die Beschränkung der Zufahrtsbreiten 
gänzlich fallen zu lassen, da ggf. kleinere Grundstücke benachteiligt sein könnten. 
Auf einer Vielzahl von kleinen Grundstücken (ca. 300-500m²) sind maximal 2 
Wohneinheiten errichtet und die KFZ werden in den eingefriedeten Hofanlagen 
geparkt. Teils sind auch Garagen (max. Doppelgaragen) mit oder ohne Vorbereich 
(z.B. Kelsstraße 15a, Römergasse 15, Taubental 2) entstanden. Dies ist auch 
weiterhin möglich in Verbindung mit den ortsgestalterischen Festsetzungen. Zudem 
können verdichtende Stellplatzlösungen wie Tiefgaragen oder Doppelparker errichtet 
werden. 

In der frühzeitigen Beteiligung wurde auch auf eine ggf. mögliche Besserstellung von 
Grundstücken über 1000m² hingewiesen. Dies wurde untersucht und diskutiert. Da 
die Regelung den Grundstücksgrenzbereich betrifft, soll sich die Ausnahmeregelung 
auf die Länge der Grundstücksgrenze zu öffentlichen Verkehrsflächen beziehen. 
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Besonders bei kleineren Eckgrundstücken in halboffener Bauweise kann eine weitere 
Zufahrt ermöglicht werden. Als Mindestmaß für die ausnahmsweise Zulassung 
weiterer Zufahrten soll 40 m Grundstücksgrenze zu öffentlichen Verkehrsflächen 
festgesetzt werden, sofern der Mindestabstand von 6 m (längs aufgestellter 
Stellplatz) zwischen den Zufahrten eingehalten wird. Die entspricht einem 
Eckgrundstück von ca. 12 m x 18 m. Die maximale Breite der Zufahrt wurde ebenfalls 
untersucht und soll nun auf 6,50 m festgesetzt werden. Dies entspricht der üblichen 
Breite einer Doppelgarage.  

5.9 Verkehrsflächen – nicht festgesetzt 

Die bestehenden Verkehrsflächen wurden nicht mit in die Bauleitplanung festgesetzt. 
Zur gesicherten Erschließung der Baugrundstücke ist eine Veränderung der 
Verkehrsflächen aus derzeitiger Sicht nicht notwendig.  

In der frühzeitigen Beteiligung wurde angeregt, die Straßenbreiten und möglichen 
Zufahrten zu untersuchen, ob die zu erwartende Zunahme an Verkehr aufgenommen 
werden kann bzw. die Versorgung gesichert ist. Hierzu wurden die 
Versorgungsträger und die Feuerwehr um Stellungnahme gebeten: 

Zufahrten mit Straßenbreiten 
Feuerwehr Pförring, 05.05.2021 
„…da gemäß STVO beim Parken eine Durchfahrtsbreite von 3,00 m eingehalten 
werden muss, ist der Altort mit unserem HLF 20 mit einer Breite von 2,5 m 
ausreichend befahrbar, sofern gemäß den Vorgaben geparkt wird. Voraussetzung ist 
außerdem das in Kurven und Kreuzungsbereichen nicht widerrechtlich geparkt wird. 
§ 12 Absatz 3 Nummer 1 StVO. 

Anbei ein Merkblatt mit den Maßen der Fahrzeuge gemäß der Norm und ein Link zu 
den Musterurteilen gemäß der Durchfahrtsbreite.  

https://verkehrslexikon.de/TexteA/EngerStrTeil01.php#:~:text=Aus%20Gr%C3%BCn
den%20der%20%C3%B6ffentlichen%20Sicherheit,Fahrbahn%20von%203%20m%2
0freizuhalten. 

Von seitens des abwehrenden Brandschutzes wäre eine vermehrte Überwachung 
des ruhenden Verkehrs wünschenswert. …“ 

Firma Büchl über das LRA Eichsätt, 19.04.2021 
„…bisher haben wir keine nennenswerten Probleme bei der Abfuhr in der Innenstadt 
von Pförring. Wie Sie geschrieben haben, soll an der Straßenführung/Straßenbreite 
nichts verändert werden. 

Natürlich muss bei etwaigen Baumaßnahmen, einzeln geprüft werden ob die weitere 
Abfuhr problemlos stattfinden kann. Oder ob ein Sammelplatz eingerichtet werden 
muss. Ich denke aber, dass dies in Einzelfällen geprüft werden muss. …“ 

Auch die weiteren Erschließungsträger haben bzgl. der sich möglicherweise wieder 
erhöhenden Einwohnerzahl keine Bedenken zur Versorgung des Innerortsbereichs 
vorgebracht. Es ist daher davon auszugehen, dass nur bei einer außerordentlichen 
Zunahme des Ver- und Entsorgungsbedarfs z.B. durch Wohnheime, 
Boardinghäusern oder Hotelanlagen eine Einzelprüfung vorzunehmen ist. Die derzeit 
bestehenden Verkehrswege werden als ausreichend beurteilt. 

5.10 Grünflächen – nicht festgesetzt 

In der Vorentwurfsplanung wurden entlang des Kelsbachs und des Donauarms 
Grünflächen festgesetzt, um den bestehenden Übergang zum Ortsrand zu erhalten. 

https://verkehrslexikon.de/TexteA/EngerStrTeil01.php#:~:text=Aus%20Gr%C3%BCnden%20der%20%C3%B6ffentlichen%20Sicherheit,Fahrbahn%20von%203%20m%20freizuhalten
https://verkehrslexikon.de/TexteA/EngerStrTeil01.php#:~:text=Aus%20Gr%C3%BCnden%20der%20%C3%B6ffentlichen%20Sicherheit,Fahrbahn%20von%203%20m%20freizuhalten
https://verkehrslexikon.de/TexteA/EngerStrTeil01.php#:~:text=Aus%20Gr%C3%BCnden%20der%20%C3%B6ffentlichen%20Sicherheit,Fahrbahn%20von%203%20m%20freizuhalten
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Da sich der Bebauungsplan ausschließlich mit dem Maß der Bebauung beschäftigt, 
wurde die Festsetzung durch die Einstufung in Gebietskategorien ersetzt.  

5.11 Flächen, die von Bebauung frei zu halten sind 

Der Niederungsbereich entlang des Kelsbach und des Donauarms sind von 
Bebauung möglichst frei zu halten (vgl. Lageplan und Ausführungen im 
Umweltbericht). Dies wird durch die Ausweisung von Baufenstern mit Baugrenzen 
und der Festsetzung von Flächen, die von Bebauung frei zu halten sind gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 10 BauGB) erreicht. In der Festsetzung wird dies konkretisiert für 
gebäudeähnliche Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen. 

5.12 Ortsgestalterische Festsetzungen 

Um eine gestalterische Ordnung, insbesondere der ortsbildenden Hauptachsen 
Marktstraße, Marktplatz, Leonhardistraße, Nibelungenstraße und Neustädter Straße 
langfristig zu schützen, werden Festsetzung nach Art. 81 BayBO getroffen. 

In der frühzeitigen Beteiligung wurde auf die Widersprüchlichkeit zu den 
Festsetzungen der bestehenden Gestaltungssatzung 2006 hingewiesen. Dabei 
wurde auch angeregt die wesentlichen Inhalte der Gestaltungssatzung mit in den 
Bebauungsplan aufzunehmen und die Gestaltungssatzung aufzuheben.  

5.12.1 Garagen und KFZ-Stellplätze 

Die Schaffung von KFZ-Stellplätzen bei Neubebauung oder Änderung der Nutzung 
ist eine vordringliche Fragestellung im Gemeindebereich von Pförring. Die 
bestehenden Straßen sind in den Gebieten teilweise sehr schmal und öffentliche 
Parkplatzflächen sind wenige vorhanden, gemessen an der Bestandsbebauung. Ein 
Parken auf der Straßenfläche behindert den fließenden Verkehr, insbesondere 
größere Fahrzeuge wie Mülllaster, Klein-LKWs, landwirtschaftliche Fahrzeuge und 
Maschinen u.a.. Die Gemeinde Pförring hat bereits in ihrer Stellplatzsatzung auf 
einen hohen KFZ-Stellplatzbedarf bei Wohnbebauung reagiert. Dabei sind die 
Stellplätze nach bayerischer GaStellV zu errichten. Auch werden Vorgaben für die 
Gestaltung der Stellplätze gemacht. 

Besonders städtebaulich schützenswert ist die Gebietskategorien III (Hellblau) 
entlang der Straßen Marktplatz, Marktstraße und Neustädterstraße. Hier sollen keine 
Stellplätze direkt von den öffentlichen Verkehrsflächen angefahren werden, sondern 
sich auch weiterhin Hofanlagen bilden.  

In der frühzeitigen Beteiligung wurde angemerkt, dass ggf. ein erhöhter 
Flächenbedarf für KFZ notwendig werden kann und die Stellplätze nicht mehr auf 
den Grundstücken untergebracht werden können.  

Dem Plangeber ist bewusst, dass ggf. bei einer möglichen Neubebauung von 
Grundstücken in diesem Bereich die Unterbringung von Stellplätzen schwierig 
werden kann, aber lösbar ist. Derzeit sind ca. 10 private Stellplätze in diesen 
Bereichen direkt von der Straße erschlossen. Auch die städtebaulich historische 
Reihung von Gebäude und Hofanlage kann durch diese Festsetzung erhalten 
werden und wird nicht durch vor oder neben dem Gebäude errichteten Stellplätzen 
aufgelöst. 

Da die überwiegende Zahl der bestehenden privaten, direkt anfahrbaren Stellplätze 
für gewerbliche Nutzungen sind, sollen diese durch eine Ausnahme von der 
vorgenannten Festsetzung gesichert werden. Die bestehenden gewerblichen 
Nutzungen, die noch verstärkt in diesen Straßen vorhanden sind sollen gefördert 
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werden. Hier wird eine direkte Zufahrt – insbesondere für Kunden - von bis zu 3 
Stellplätzen ohne Stauraum zugelassen, sofern die Vorgabe für die Zufahrtsbreiten 
eingehalten und der öffentliche Verkehr nicht behindert wird.  

In allen weiteren Straßen der Gebietskategorie III, sowie in den Gebietskategorien I 
und II ist bei direkter Zufahrt von der Straße ein Stauraum gemäß §4 Abs. 1 GaStS 
einzuhalten. In diesen Gebietskategorien kann einer Abweichung zur Verkürzung des 
Stauraums vor den Garagen zugestimmt werden, wenn eine Behinderung des 
öffentlichen Verkehrs nicht zu erwarten ist, die Garage sich in das umgebende 
Ortsbild einfügt und die Toranlage sich funkgesteuert öffnen lässt. Diese Abweichung 
von der GaStV Pförring ermöglicht eine direkte Anordnung von Garagen direkt an der 
Grundstücksgrenze in der Einfriedung und in Gebäuden und soll die Nutzbarkeit von 
kleinen Baugrundstücken erhalten. 

Die nicht überbauten Decken von Tiefgaragen sind zu begrünen und zu unterhalten, 
um den massiven Eingriff in den Boden abzumildern und insgesamt das 
Erscheinungsbild einer Durchgrünung im Gebiet zu erhalten. Die durchwurzelbare 
Mindestschichtdicke wurde im Vorentwurf auf 60cm festgesetzt, um eine 
Bepflanzung auch mit Sträuchern zu ermöglichen. In der frühzeitigen Beteiligung 
wurde angeregt, diese Festsetzung zu reduzieren, da ggf. die Rampenlängen für 
Zufahrten sich erhöhen können.  

Grundsätzlich ist aus bautechnischer Sicht eine Mindestüberdeckung von 30cm-40 
cm einschl. Drainage und Substrat bzw. Belag erforderlich. Hier ist dann nur eine 
extensive Begrünung mit z.B. Rasen oder speziellen Wiesenansaaten möglich. Auch 
Terrassenflächen benötigen eine Aufbauhöhe von ca. 30cm über der 
Rohtiefgaragendecke. Bei befahrbaren Zufahrten und KFZ-Stellflächen ist i.d.R. unter 
Einhaltung notwendiger Gefälle, Abdichtungen und Belagsaufbau eine Aufbauhöhe 
von ca. 40-60cm notwendig.  

Nicht gewünscht sind direkt befahrbare Betonplatten, die keine Begrünung mehr 
zulassen.  

Nach technischer Prüfung kann die Überdeckung der Tiefgaragen außerhalb von 
Gebäuden, Terrassen, Zufahrten und Zuwegungen auf mindestens 0,30m Höhe 
reduziert werden. So kann in einem Mindestmaß die noch vorhandene Durchgrünung 
im Ortskern erhalten und das Mikroklima wirtschaftlich vertretbar gefördert werden. 

Um schalltechnische Belästigungen durch Zu- und Abfahrten an meist 
grenzständisch errichteten Tiefgaragenabfahrten auszugleichen, müssen diese 
überbaut und mit schallabsorbierendem Material ausgekleidet werden. 

5.12.2 Dächer 

Vorherrschende Dachform im Geltungsbereich ist die Satteldachform. Dabei variiert 
die Dachneigung zwischen ca. 30° und ca. 60°. Überwiegend sind die Gebäude mit 
Dachneigung ab ca. 30°-40° vorzufinden. Neubauten und große Scheunen weisen 
dagegen niedrigere Dachneigungen ab ca. 10° auf.  

Als Einzelfälle für Hauptanlagen können die wenigen anderen Dachformen gewertet 
werden. Diese sind überwiegend am Rand des Ortskerns und in Bebauung zweiter 
Reihe vorhanden. Garagen und Nebengebäude sind überwiegend mit geneigten 
Dachformen oder Flachdach entstanden. 

In der Gestaltungssatzung 2006 ist die Dachneigung 42° - 52° vorgebeben und alle 
weiteren Dachneigungen sollen nicht unter 30°sein. Die Dachneigungen wurden in 
der Bestandserfassung für jedes Hauptgebäude erfasst und Zusammengestellt. Die 
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Festsetzung des Bebauungsplans (Wandhöhe bis 3,0m von 28°-52° Wandhöhe ab 
3,0m von 20°- 47°) orientiert sich an der Bestandssituation und differenziert zwischen 
den 1- und 2-geschossigen Bebauungen. Bei tiefen Baugrundstücken mit der 
Möglichkeit zur Bebauung in 2. Reihe (Tiefer als 12m) wurde eine größtmögliche 
Baufreiheit ermöglicht. Eine undifferenzierte Festsetzung würde dem Planungsziel 
zur straßenseitigen Erhaltung der ortsspezifischen Dachlandschaft entgegen laufen.  

Hauptsächlich entlang der Hauptachsen des Ortskerns sind Baudenkmäler 
vorhanden, die teilweise in den Gebäudegruppen integriert sind. Dabei ergibt sich 
überwiegend ein Rhythmus von giebelständigen Gebäuden zur Straße und 
Hofeinfahrt. Bei der Planung soll auf diesen Rhythmus an Gebäuden und 
Gebäudegruppen Rücksicht genommen werden. Das sehr homogene 
Gesamterscheinungsbild giebelständiger Gebäude straßenseitig soll auf Wunsch des 
Plangebers erhalten bleiben. Um dies zu erreichen, werden entlang der öffentlichen 
Verkehrsflächen innerhalb der festgesetzten Baulinientiefe nur Satteldächer 
zugelassen. Dabei wird die Firstrichtung von geneigten Dächern aus 
ortsgestalterischen Gründen, wie bereits im Bestand vorhanden, senkrecht bzw. 
parallel zu den öffentlichen Verkehrsflächen festgesetzt und den Bauherren eine 
Wahlfreiheit belassen.  

Um längere rein traufständige zusammenhängende Gebäudegruppen (vgl. 
Marktstraße 2 mit 4) insbesondere in den Gebieten mit Drei-Seit-Hofcharakter zu 
vermeiden, wird die traufständige Firstausrichtung auf der Baulinie auf 30m Länge für 
zusammenhängende Gebäudegruppen begrenzt und eine Gliederung der Fassade 
durch Drehung des Firstes, Zwerchhäuser , Grundstückszufahrten, Vor- oder 
Rücksprünge zur vertikalen Gliederung über die gesamte Gebäudehöhe angeordnet. 

Bei einer Bebauung in zweiter Reihe in den teils sehr großen Hofanlagen sollen 
abweichende Dachformen zulässig sein um den Bauherren hier einen begrenzten 
Gestaltungsspielraum zu belassen und eine sinnvolle Nachverdichtung zu 
ermöglichen. 

Die bestehenden Gebäude sind überwiegend mit Dachziegeln oder 
Betondachsteinen in den Farben Rot, Rotbraun, Grau bis zu Anthrazit gedeckt. Auch 
weitere Dachdeckungsmaterialien wie Faserbetonplatten, Dachpappe oder 
Metalldeckungen weisen dieses Farbschema auf. Um die Homogenität der 
Dachfarben beizubehalten, wurden hierzu die Bestandsfarbbereiche festgesetzt. 
Dabei werden seidenmatte und hochglänzende Beschichtungen der Dachdeckung 
ausgeschlossen, um mögliche Störungen durch Reflektion auszuschließen. 

Um eine Reduzierung der Regenwasserabflussmenge zu erreichen und die 
optischen Auswirkungen durch Aufsicht in der Ortslage abzumildern, wird bei 
Neuerrichtung von zusammenhängenden Flachdächern mit einer Fläche über 60 m² 
eine extensive Begrünung festgesetzt. Um den Erhalt der Fläche langfristig zu 
sichern, wurde im Vorentwurf eine Mindestgesamtschichtdicke von 10 cm 
festgesetzt. Im Entwurf wird nun die Mindestschichtdicke auf das technisch 
machbare und wirtschaftlich tragbare Maße von 6 cm reduziert. Die Terrassen bis zu 
einer Größe von 30m² sind auf den begrünten Flachdächern zulässig.  

In der Gestaltungssatzung 2006 sind keine Dachüberstände zulässig. Dies entspricht 
nicht der Bestandssituation. In der Bestandsbebauung sind bereits verschiedenste 
Tiefen von Dachüberständen vorhanden, die teilweise auch Balkone und Terrassen 
überdecken. Im Vorentwurf wurde folgendes empfohlen: Dachüberstände sollen nicht 
mehr als 0,50 m betragen. In der weiteren Beratung wird der Dachüberstand auf 
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maximal 0,50m festgesetzt, um sowohl der historischen Gestaltung und den heutigen 
bautechnischen Anforderungen genügen zu können.  

5.12.3 Dachaufbauten und sonstige Dachelemente 

Im Gemeindegebiet Pförring werden auf Grund der großen Nachfrage an Wohnraum 
vermehrt Dachräume ausgebaut. Hierzu werden Gauben errichtet. Bei Neubebauung 
werden meist Zwerchhäuser errichtet, die nutzbare Flächen im Dachbereich 
schaffen. 

Dachaufbauten wie Gauben, Zwerchgiebel, Zwerchgauben, Aufzugsüberfahrten und 
negative Dacheinschnitte sind mit einer Breite bis maximal 1/3 der gesamten 
Dachbreite (gemessen bis zum äußerten Ende des Daches) ab einer Dachneigung 
von 28° zulässig. 

In der Gestaltungssatzung 2006 wurde die Gaubenbreite auf 1,50m beschränkt.  

Baukonstruktiv verbleibt nach heutigen Anforderungen an den Wärmeschutz bei 
Festsetzung der Gaubenbreite von 1,50m ggf. nur eine lichte Innenbreite von ca. 
80cm- 1m. Grundsätzlich soll der Dachgeschossausbau im Geltungsbereich 
ermöglicht werden. Dachgauben können auch in dem städtebaulich sensiblen 
Bereich der Gebietskategorien III in den Bereichen, die nicht von den öffentlichen 
Verkehrsflächen einsehbar sind zugelassen werden. Die Regelungen in Art. 6 Abs. 
5a Satz 5 zu untergeordneten Dachgauben in Bezug auf Abstandsflächen werden als 
ausreichend angesehen. Die Regelungen in Art. 6 Abs. 5a Satz 5 BayBO zu 
untergeordneten Dachgauben in Bezug auf Abstandsflächen und Art. 30 Abs. 5 Satz 2 
BayBO zu Abstand von der Giebelwand werden als ausreichend angesehen. 

Aufzugsüberfahrten sollen nur auf straßenabgewandten Seiten zulässig sein. 

Negative Dacheinschnitte sind in der Gestaltungssatzung 2006 nicht zulässig. Eine 
gänzliche Unzulässigkeit würde dem Planungsziel der Nachverdichtung 
widersprechen. Dacheinschnitte können in den Bereichen, die nicht von den 
öffentlichen Verkehrsflächen eingesehen werden, können zugelassen werden. 

5.12.4 Fassaden 

Die Vorgaben aus der Gestaltungssatzung 2006 für Fassaden wurden geprüft und 
auf eine heutig angemessene Festsetzung mit Ausschluss bestimmter 
ortsuntypischer Materialien reduziert. 

5.12.5 Einfriedungen 

Im gesamten Geltungsbereich haben sich Einfriedungen entlang der öffentlichen 
Straßen in unterschiedlicher Höhe entwickelt. Vorherrschende Materialien sind 
Mauerwerk verputzt, Holz oder Schmiedeeisen, sowie Kombinationen der 
vorgenannten Materialien. Um dieses ortsbildprägende Gefüge aus Gebäude und 
Einfriedung beizubehalten, wird für die Gebietskategorien II und III festgesetzt, dass 
Grundstücke zu öffentlichen Verkehrsflächen mit einer Höhe von mindestens 0,8 m 
einzufrieden sind. Völlig Ortsuntypische Einfriedungsmaterialien werden 
ausgeschlossen. Trotz des Ausschlusses hat der Bauherr eine genügende Auswahl 
an Materialien für die Einfriedung. An den besonders ortsbildprägenden 
Hauptachsen mit vielen Baudenkmälern, werden nur das ortstypische verputzt 
Mauerwerk, Holz und Schmiedeeisen zugelassen.  

In der frühzeitigen Beteiligung wurde angeregt, die Festsetzung entfallen zu lassen, 
da mögliche und zu erwartende Nutzungen (Gaststättennutzungen mit Biergarten, 
Ladennutzungen mit der Möglichkeit Verkaufselemente im Freien aufzustellen) 
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behindert sein könnten. Wünschenswert wäre dabei, dass Flächen direkt von der 
öffentlichen Verkehrsfläche, ohne eine Einfriedung, zugänglich sind.  

Historisch ist die Gebäudestellung an der Straße mit Einfriedung und einer 
Hofeinfahrt entstanden. Um dieses Ortsbild halbwegs in seiner geschlossenen 
Bauweise erhalten zu können, ist eine Festsetzung von Einfriedungen unumgänglich. 
Die größten Grundstücksbreiten zur Straße liegen bei ca. 25m. Beispielhaft ist bei 
einer straßenseitigen Gebäudestellung von ca. 10m und 2 x 6m wären gerade 2m 
einzufrieden. Dabei ist eine Höhe von mind. 0,8m festgesetzt. Diese Festsetzung ist 
aus Sicht des Plangebers auch einer gewerblichen Nutzung zumutbar, zumal die 
derzeitigen gewerblichen Nutzungen im Außenbereich von Gastronomie und 
Ladengeschäften überwiegend im öffentlichen Raum zugelassen sind. Die 
Festsetzung wird daher beibehalten. 

5.12.6 Werbeanlagen 

Die Vorgaben aus der Gestaltungssatzung 2006 für Werbeanlagen wurden geprüft 
und auf eine heutige angemessene Festsetzung mit Ausschluss bestimmter 
ortsuntypischen Ausführungen reduziert. 

5.13 Grünordnerische Festsetzung 

Detaillierte Festsetzungen zu Pflanzungen wurden nicht getroffen, sondern eine 
allgemeine Begrünung und Unterhaltung von nicht überbauten Grundstücksflächen. 
In den Hinweisen sind ortstypische Pflanzen aufgelistet. 

5.14 Nachrichtliche Übernahmen 

5.14.1 Stellplatz- und Gestaltungssatzung 

Die Stellplatzsatzung des Marktes Pförring mit ihren Änderungen in der Fassung zum 
Zeitpunkt der Antragstellung beinhaltet den Bedarf der Stellplätze. Ein 
entsprechender Hinweis in der Bauleitplanung wurde mit aufgenommen. 

5.14.2 Denkmalschutz 

Bodendenkmale 
Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist deckungsgleich mit der 
Kartierung bekannter Bodendenkmäler nach Art.1 Abs.4 u. Art.2 BayDSchG. Vgl. 
auch Umweltbericht 2.7 Kultur- und sonstige Sachgüter und Anlage Bau- und 
Bodendenkmale.  

Zur Planklarheit werden in der Planzeichnung Teil A die Umrissflächen der 
Bodendenkmale dargestellt.  

Dem Plangeber ist bewusst, dass die Planung teilweise auf den Flächen eines 
Bodendenkmals erfolgt. Die Planung soll insbesondere die zukünftig zu erwartenden 
Nutzungsveränderungen der Bestandsbebauung regeln. Der gesamte 
Geltungsbereich ist bereits als bebaute Fläche anzusehen. Besonders 
Nutzungsänderungen von bestehenden Gebäuden oder die Errichtung von 
Ersatzbauten sollen ortsverträglich geregelt werden. Eine extreme zusätzliche 
Nachverdichtung durch Neubebauung wird nicht erwartet. Vielmehr wird durch die 
Einführung einer Bauleitplanung dem Gebot der Innenentwicklung vor 
Außenentwicklung entsprochen und diese maßvoll geregelt. Bei Abbruch von 
Gebäuden können die bestehenden Bodendenkmale gesichert oder ggf. auch im 
Einzelfall erhalten werden.  
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Eine Auswahl bzw. Untersuchung von Alternativflächen ist nicht möglich, da mit der 
Bauleitplanung die zu erwartenden städtebaulichen Veränderungen im bestehenden 
Ortskern geregelt werden sollen.  

Eine flächendeckende, zusammenhängende, archäologisch qualifizierte 
Untersuchung im Geltungsbereich des Bebauungsplans kann nicht umgesetzt 
werden, da es sich im Geltungsbereich bereits um bebaute und parzellierte 
Grundstücke, die überwiegend im Privateigentum stehen, handelt. 

Auf die Beantragung einer denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Ar. 7.1 BayDSchG bei 
der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu allen Bauvorhaben und den 
möglichen Umfang von archäologischen Untersuchungen wird in der nachrichtlichen 
Übernahme hingewiesen.  

Baudenkmale 
Die Baudenkmale sind in die Planzeichnung übernommen und mit „D“ 
gekennzeichnet.  

Auf die Beantragung einer denkmalrechtlichen Erlaubnis gem. Ar. 6.1 BayDSchG bei 
der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu allen möglichen Veränderungen 
an Baudenkmalen und deren Nähebereich wird in der nachrichtlichen Übernahme 
hingewiesen. 

5.15 Hinweise 

5.15.1 Regenerative Energien 

Da bei Neu-, An- und Umbauten, sowie Sanierung die gesetzlichen Vorgaben des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes EEG und Energieeinsparverordnung EnEV 
einzuhalten sind, wurde eine Empfehlung zur Errichtung von Anlagen zur Gewinnung 
und Nutzung regenerativer Energie mit in die Hinweise aufgenommen. Konkrete 
Festsetzungen in der Planung werden nicht getroffen, um die Wahlfreiheit der 
Eigentümer zur Energieversorgung im Zusammenhang mit der Bebauung nach den 
gesetzlichen Vorgaben zu belassen. 

5.15.2 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Sollten im Zuge von Baumaßnahmen im Bereich des Bebauungsplanes 
Altlastenverdachtsflächen bzw. ein konkreter Altlastenverdacht oder sonstige 
schädliche Bodenverunreinigung angeschnitten werden, ist das 
Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt zu informieren. In Absprache mit dem 
Wasserwirtschaftsamt sind diese Flächen im Vorfeld mit geeigneten Methoden zu 
erkunden und zu untersuchen und für die weitere Bauabwicklung geeignete 
Maßnahmen festzulegen. 

Für den Bereich Lagerung und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist die 
fachkundige Stelle am Landratsamt Eichstätt zu beteiligen. Es dürfen auf keinen Fall 
wassergefährdende Stoffe in den Untergrund gelangen.  

Sämtliche beim Rückbau bzw. Abriss vorhandener baulicher Anlagen anfallenden 
Abfälle sind ordnungsgemäß zwischen zu lagern, zu deklarieren und zu 
verwerten/entsorgen.  

Sollten im Bereich des Bebauungsplanes Wärmepumpen geplant werden, sind diese 
durch einen privaten Sachverständigen zu begutachten und beim Landratsamt 
Eichstätt einzureichen.  
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Für alle anfallenden Erdarbeiten werden auf die Normen DIN 18915 und DIN 19731, 
welche den sachgemäßen Umgang und die Verwertung von Bodenmaterial regeln, 
verwiesen.  

Das Auffüllen von Baugruben oder das sonstige Einbringen bodenfremder 
Materialien in oder auf den Boden, die nicht in den Vorgaben des § 12 BBodSchV 
entsprechen, sind zu vermeiden. 

Die Rodung gegebenenfalls zu entfernender Gehölze ist außerhalb der 
Vogelschutzzeit (1. März bis 30. September) durchzuführen. Der aus der Sicht des 
Fledermausschutzes beste Einschlagszeitraum ist der Oktober 

5.15.3 Land- und forstwirtschaftliche Nutzungen 

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans sind land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe vorhanden. Mit Beeinträchtigung durch Geruch, Staub 
und Lärm ist zu rechnen. Ggf. sind bei Neuerrichtung anderweitiger Nutzungen in 
unmittelbarer Nähe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben die Auswirkungen 
zu Untersuchen und entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um eine 
Beeinträchtigung dieser Betriebe zu vermeiden. Von den landwirtschaftlichen 
Hofstellen können selbst bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung Lärm-, Geruchs- 
und Staubemissionen ausgehen, die von den Anliegern zu dulden sind. Dies kann 
auch vor 6.00 Uhr morgens bzw. nach 22.00 Uhr sowie – während 
landwirtschaftlicher Saisonarbeiten – an Sonn- und Feiertagen der Fall sein. 

5.15.4 Neubebauung von Grundstücksflächen 

Bei Neubebauung von größeren Grundstücksflächen wird empfohlen die Flächen aus 
dieser einfachen Bauleitplanung herauszulösen und vorhabenspezifische 
Bauleitplanungen vorzunehmen. Hierdurch können gesicherte Lösungen zu Fragen 
der zulässigen Bauweise, Ver- und Entsorgung, Erschließung, Belastung des noch 
landwirtschaftlichen geprägten Umfelds und baulichen Gesamtgestaltung zu 
erhalten. 

5.15.5 Ortsgestaltung 

Es wird empfohlen auf eine gute Gestaltung der Bauwerke zu achten. Dabei sind 
stehende Fensterformate zu bevorzugen. Fensterformate sollen sich wiederholen 
und vertikal geordnet hergestellt werden.  

5.15.6 Vorschlagsliste ortstypischer Gehölze 

Um eine Anregung für die ortstypische Bepflanzung zu geben, wurde eine Liste der 
ortstypischen Gehölze mit in die Hinweise aufgenommen. 

5.15.7 Zufahrten zur Kreisstraße 

Bei Neuherstellung von Zufahrten zu Kreisstraßen ist die Tiefbauverwaltung 
rechtzeitig zu beteiligen. 

5.15.8 Versorgungslinien 

Bei Neupflanzung von Gehölzen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen 
und Kanäle“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 
2013 – siehe hier u.a. Abschnitt 6 – zu beachten, um den Bau, Unterhalt und die 
Erweiterung von Versorgungslinien nicht zu behindern. 
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5.15.9 Grundstücksteilungen 

Durch eine Grundstücksteilung im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes dürfen 
keine Verhältnisse entstehen, die den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
widersprechen (§19 Abs. 2 BauGB). Es wird empfohlen bei Unklarheiten oder 
Zweifeln hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der beabsichtigten Grundstücksteilung im 
Vorfeld mit der unteren Bauaufsicht (Landratsamt Eichstätt) Kontakt aufzunehmen. 

5.16 Infrastruktur 

In der frühzeitigen Beteiligung wurde angeregt, die bestehende Infrastruktur zu 
untersuchen, ob die wieder steigende Zunahme an Bewohnern aufgenommen 
werden kann bzw. die Versorgung gesichert ist. Hierzu wurden die 
Versorgungsträger und die Feuerwehr um Stellungnahme gebeten: 
 
Kanalnetz 
VG Pförring, Öffentliche Abwasserentsorgung, 17.05.2021 
„…zu Ihrer Anfrage bezüglich der öffentlichen Abwasserentsorgung im Rahmen des 
Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes „Ortskern Pförring“ möchten wir Ihnen 
mitteilen, dass auch bei einer möglichen Nachverdichtung bzw. einem Anstieg der 
Bevölkerungszahl im Geltungsbereich des geplanten Bebauungsplanes im 
Allgemeinen und im Besonderen in den Straßen „Römergasse“, „Kelsstraße", 
„Taubental“ und „Nördliche Ringstraße“ nicht mit Problemen hinsichtlich der 
Abwasserentsorgung zu rechnen ist. 
Die Kanalkapazitäten sind für den gesamten Ortskern des Marktes Pförring auch bei 
einer möglichen größeren Einwohnerzahl ausreichend dimensioniert. 
Sollten größere Bauprojekte (z.B. Hotel, Herberge, große Wohnanlage etc.) im 
Nachgang geplant werden, so ist die Entsorgungslage je nach Einzelprojekt im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens erneut zu prüfen…“ 
 
vorhandenen Erschließungsanlagen 
VG Pförring – Wasserzweckverband Ingolstadt-Ost, 17.05.2021 
„…zu Ihrer Anfrage bezüglich der öffentlichen Trinkwasserversorgung im Rahmen 
des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes „Ortskern Pförring“ möchten wir 
Ihnen mitteilen, dass auch bei einer möglichen Nachverdichtung bzw. einem Anstieg 
der Bevölkerungszahl im Geltungsbereich des geplanten Bebauungsplanes im 
Allgemeinen und im Besonderen in den Straßen „Römergasse“, „Kelsstraße“, 
„Taubental" und „Nördliche Ringstraße“ nicht mit Problemen hinsichtlich der 
Trinkwasserversorgung zu rechnen ist. 
Die Druckverhältnisse für die Versorgungszone Pförring liegen in einem Bereich von 
2,8 bar bis 8,4 bar. Somit besteht keine Gefährdung für Rohrleitungen mit der 
Druckstufe PN 10. 
Sollten größere Bauprojekte (z.B. Hotel, Herberge, große Wohnanlage etc.) im 
Nachgang geplant werden, so ist die Versorgungslage je nach Einzelprojekt im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens erneut zu prüfen. …“ 
 
Die Stellungnahmen der Feuerwehr und der Fa. Büchl (Abfallentsorgung) sind unter 
Nr. H. 5.10. 
 
Auch die weiteren Erschließungsträger haben bzgl. der sich möglicherweise wieder 
erhöhenden Einwohnerzahl keine Bedenken zur Versorgung des Innerortsbereichs 
vorgebracht. Es ist daher davon auszugehen, dass nur bei einer außerordentlichen 
Zunahme des Ver- und Entsorgungsbedarfs z.B. durch Wohnheime, 
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Boardinghäusern oder Hotelanlagen eine Einzelprüfung vorzunehmen ist. Auch die 
derzeit bestehenden Verkehrswege werden als ausreichend beurteilt. 
 
Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass Grundstücke in diesem Bebauungsplan 
und insbesondere die Grundstücke südlich der Südlichen Ringstraße hin zum 
Kelsbach über keine ausreichende Erschließung verfügen können. Für eine 
Umnutzung oder Neubebauung ist ggf. die Herstellung von Erschließungsanlagen 
erforderlich, die vom Bauwerber selbst zu tragen sind. 

6. Umweltbericht 

Der Umweltbericht vom Büro Wolfgang Weinzierl Landschaftsarchitekten GmbH, 
Ingolstadt mit Stand Vorentwurf vom 28.10.2021 wird als Anlage 2 eingefügt und ist 
Bestandteil der Begründung. 

7. Auswirkungen der Planung 

7.1 Auswirkungen Natur, Landschaft, Umwelt  

Eine Beschreibung der Auswirkungen auf Natur, Landschaft, Umwelt erfolgt im 
Umweltbericht des Büros Wolfgang Weinzierl Landschaftsarchitekten GmbH. 

7.2 Auswirkungen auf ausgeübte Nutzungen 

Da in der Bauleitplanung keine Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung 
getroffen werden, müssen sich die Vorhaben auch weiterhin Einfügen 
(Einfügungsgebot nach § 34 BauGB). Erhebliche Veränderungen in kürzester Zeit 
durch die Planung sind nicht zu erwarten. 

7.3 Allgemeine Auswirkungen 

Langfristig ist eine Erhöhung Anzahl der Einwohner im Geltungsbereich zu erwarten. 
Durch die Beibehaltung des Charakters der Gebiete im Innenbereich und durch die 
Begrenzung der zulässigen Zahl der Wohneinheiten bezogen auf die 
Grundstücksgröße kann die Dichte der Bebauung maßvoll und mit Rücksicht auf die 
bestehenden landwirtschaftlichen Betriebe zunehmen. Entsprechend der Zunahme 
der Einwohnerzahlen sind über einen langen Zeitraum die Gemeinbedarfs-
einrichtungen zu erweitern.  

Der bestehende Ortskern kann in seiner wesentlichen städtebaulichen und 
gestalterischen Struktur erhalten werden. Die bestehenden Boden- und 
Baudenkmale, die im erheblichen Umfang im Geltungsbereich vorhanden sind, sollen 
und können geschützt bzw. gesichert werden. Eine Veränderung der 
Bodendenkmale ist bei Neubebauung nicht auszuschließen.  

Auf die bestehende Problematik des Strukturwandels vom landwirtschaftlich 
geprägten Ort hin zum Wohnen wird durch die Begrenzung der Zahl der 
Wohneinheiten und der Grundflächenzahl Rücksicht genommen und bereits 
entstandene Fehlentwicklungen korrigiert.  

Eine Zunahme des Verkehrs in den Gebieten kann sich langfristig entwickeln. Eine 
erhebliche Änderung der zu erwartenden Verkehrsstärken, in den 
Erschließungsstraßen erschließen, ist nicht zur erwarten. Weitere Auswirkungen auf 
Natur, Landschaft und Umwelt werden im Umweltbericht untersucht.  



Einfacher Bebauungsplan zur Steuerung des Maßes der Nutzung bei der Bebauung im unbeplanten Ortsbereich 
„PFÖRRING - ORTSKERN“ 

 

  61/62 

7.4 Kosten und Finanzierung 

Erhebliche Kosten durch die Aufstellung des einfachen Bebauungsplans sind derzeit 
nicht zu erwarten. Allerdings können durch die gesteuerte Nachverdichtung und der 
damit einhergehenden Erhöhung der Einwohnerzahl langfristig eine notwendige 
Erweiterung der Gemeinbedarfsflächen nach sich ziehen.  

8. Plangrundlage 

Als Plangrundlage dienen die Geobasisdaten der Bayerischen Vermessungs-
verwaltung.  

9. Anlagen 

Die Anlagen sind Bestandteil der Begründung 
 
 
Anlage 1 Städtebauliche Bestandsaufnahme zur Innenentwicklung  

Markt Pförring - Ortskern 
  Stand Oktober 2021 

 
 

Anlage 2 Umweltbericht zur Begründung  nach § 2a BauGB 
  Stand Satzung vom 19.05.2022 
   

Wolfgang Weinzierl 
  Landschaftsarchitekten GmbH 
  Parkstraße 10 
  85051 Ingolstadt 
  Tel. 0841 96641-0 
  Fax 0841 96641-25 
  info@weinzierl-la.de 
  www.weinzierl-la.de 

 
   

10. Verfahrenshinweise 

10.1 Aufstellungsbeschluss 

Am 01.08.2019 wurde in der Sitzung des Marktgemeinderates Pförring der Beschluss über 
die Aufstellung eines einfachen Bebauungsplans in den ungeplanten Ortsbereichen der 
Gemeinde Pförring gefasst; der Beschluss wurde am 08.08.2019 ortsüblich bekannt 
gemacht.  

10.2 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher    
Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des einfachen Bebauungsplans zur Steuerung 
des Maßes der Nutzung bei der Bebauung im unbeplanten Ortsbereich „Pflörring - Ortskern“ 
in der Fassung vom 03.09.2020 hat in der Zeit vom 10.11.2020 bis 14.12.2020 
stattgefunden. 
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10.3 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 
4 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des einfachen 
Bebauungsplans zur Steuerung des Maßes der Nutzung bei der Bebauung im unbeplanten 
Ortsbereich „Pförring - Ortskern“ in der Fassung vom 03.09.2020  hat in der Zeit vom 
10.11.2020 bis 14.12.2020 stattgefunden. 

10.4 Beteiligung der Öffentlichkeit 

Der Entwurf des einfachen Bebauungsplans zur Steuerung des Maßes der Nutzung bei der 
Bebauung im unbeplanten Ortsbereich „Pförring - Ortskern“ in der Fassung vom 28.10.2021 
wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 29.12.2021 bis 
31.01.2022 öffentlich ausgelegt. 

10.5 Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

Zu dem Entwurf des einfachen Bebauungsplans zur Steuerung des Maßes der Nutzung bei 
der Bebauung im unbeplanten Ortsbereich „Pförring - Ortskern“ in der Fassung vom 
28.10.2021 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
2 BauGB in der Zeit vom 29.12.2021 bis 31.01.2021 beteiligt. 

10.6 Abwägungs- und Satzungsbeschluss 

Die Marktgemeinde Pförring hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom 23.06.2022 
den einfachen Bebauungsplan zur Steuerung des Maßes der Nutzung bei der Bebauung im 
unbeplanten Ortsbereich „Pförring - Ortskern“ in der Fassung vom 23.06.2022 als Satzung 
beschlossen. 


